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1 EINLEITUNG 
DAS HOCHWASSEREREIGNIS 2002 hat auf Ebene der Europäischen Union einen Prozess 

initiiert, der zum Erlass der Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken (EU Hochwasserrichtlinie) führte.  

Die EU Hochwasserrichtlinie wurde im Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) umgesetzt, indem vor allem die 
planerischen Zielsetzungen im Bereiche des Hochwasserrisikomanagements konkretisiert wurden. Damit 
umfasst die einzugsgebietsbezogene wasserwirtschaftliche Planung seitdem explizit die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken.  

Ziel der Planung ist die Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten.  

Hochwasser wird als zeitlich beschränkte Überflutung von Land, das normalerweise nicht mit Wasser 
bedeckt ist, definiert. Hochwasserrisiko ist eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 
Hochwasserereignisses und der hochwasserbedingten potenziellen nachteiligen Folgen auf die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten.  

Als erster Planungsschritt wurde für jede Flussgebietseinheit (Donau, Rhein, Elbe) bis Ende 2011 eine 
vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos vorgenommen auf dessen Grundlage jene Gebiete bestimmt 
wurden, bei denen davon auszugehen ist, dass ein potentielles signifikantes Hochwasserrisiko (in weiterer 
Folge abgekürzt als „APSFR“: areas of potential significant flood risk – Gebiete mit potentiellem 
signifikantem Hochwasserrisiko) besteht oder für wahrscheinlich gehalten werden kann.  

Im zweiten Planungsschritt wurden bis Ende 2013 für die Gebiete mit potentiellem signifikantem 
Hochwasserrisiko Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten erstellt.  

Als dritter und letzter Planungsschritt wurde der erste nationale Hochwasserrisikomanagementplan (RMP 
2015) für die Planungsperiode 2016 bis 2021 erstellt, in welchem angemessene Ziele zur Risikoreduktion 
definiert sowie Maßnahmen und deren Rangfolge zur Zielerreichung festgelegt wurden.  

Neben einer Darstellung der oben beschriebenen Planungsschritte sind  

– eine Beschreibung der Rangfolge und der Methode, nach der die Fortschritte bei der Umsetzung 
überwacht werden,  

– eine Zusammenfassung der zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit ergriffenen 
Maßnahmen,  

– eine Liste der zuständigen Behörden und eine Beschreibung der Koordinierungsverfahren 
innerhalb jeder internationalen Flussgebietseinheit sowie des Koordinierungsverfahrens mit der 
Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie).  

Bestandteile des RMP 2015. 
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Weiterführende Informationen, Grundlagen- und Hintergrunddokumente zum RMP sowie der 
Umweltbericht gemäß Richtlinie für die strategische Umweltprüfung (SUP-RL) stehen im 
Wasserinformationssystem Austria (WISA1) zur Verfügung. 

2 ALLGEMEINES 
2.1 RECHTLICHER UND INSTITUTIONELLER RAHMEN FÜR DAS INTEGRIERTE 

HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENT 

MIT DER WASSERRECHTSGESETZ-NOVELLE 2011 (BGBl. I Nr. 14/2011) wurde in 
Umsetzung der Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (RL 
2007/60/EG – „EU Hochwasserrichtlinie“) unter anderem festgelegt, dass 
Hochwasserrisikomanagementpläne (RMP), die für Gebiete mit potentiellem signifikantem 
Hochwasserrisiko (APSFR) angemessene Ziele für das Hochwasserrisikomanagement festlegen, zu erlassen 
sind.  

Basierend auf den bereits eingangs dargestellten Planungsschritten: 

– vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (§ 55i WRG) und Bestimmung der Gebiete mit 
potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko (§ 55j WRG) 

– Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (§ 55k WRG)  

erstellte und veröffentlichte der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft mit Verordnung gemäß § 55l WRG 1959 auf der Ebene der Flussgebietseinheiten (Donau, 
Rhein, Elbe) für die Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko koordinierte 
Hochwasserrisikomanagementpläne die auf nationaler Ebene im RMP 2015 zusammengefasst veröffentlicht 
wurden.  

Der vorliegende nationale Hochwasserrisikomanagementplan umfasst somit die Planungen für alle drei 
Flusseinzugsgebiete (Donau, Rhein, Elbe) in einem Dokument. 

Die einzelnen Planungsschritte sind alle sechs Jahre zu wiederholen, d.h. zu überprüfen und 
erforderlichenfalls zu aktualisieren, wobei die Koordinierung mit den von der Richtlinie 2000/60/EG („EU 
Wasserrahmenrichtlinie“) geforderten Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen sicherzustellen ist. 

Die oben genannten Arbeitsschritte zur Umsetzung der Hochwasserrichtlinie wurden von verschiedenen 
Stellen der öffentlichen Verwaltung auf Bundes- und Landesebene durchgeführt.  

Zuständige Behörde für die Erstellung und Veröffentlichung des Hochwasserrisikomanagementplanes ist der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Er nimmt auch 
die Koordinierung innerhalb der internationalen Flussgebietseinheiten wahr.  

Die Erstellung des Hochwasserrisikomanagementplans hat nach einem im Wasserrechtsgesetz definierten 
Prozess in enger Zusammenarbeit mit dem Landeshauptmann als für die regionale Wasserwirtschaft 

                                                        

 
1 Die Dokumente sind im Wasserinformationssystem Austria WISA verfügbar 

http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/hochwasserrisiko/hochwasserrisikoplan.html
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zuständige Stelle (mittelbare Bundesverwaltung) sowie in Kooperation mit anderen beteiligten Stellen, 
insbesondere dem Forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung betreffend Wildbäche 
sowie dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) betreffend die 
Bundeswasserstraßen an Donau, March und Thaya und dem Bundesministerium für Inneres (BMI) 
betreffend den Katastrophenschutz, stattgefunden.  

Im Sinne eines integrierten Hochwasserrisikomanagements erfolgten auf Landesebene die erforderlichen 
Abstimmungen mit den in die Kompetenz der Länder fallenden Bereichen Raumplanung, Bauordnung, 
Bautechnikrecht und Katastrophenschutz, um allfällige Entwicklungen in diesen Bereichen bestmöglich 
berücksichtigen, darauf aufbauen und darüber informieren zu können. 

Die Koordinierung mit der Wasserrahmenrichtlinie erfolgte auf Bundesebene insbesondere zwischen den 
jeweils für die Planerstellung zuständigen Abteilungen, die alle dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zugehörig sind; auf Landesebene erfolgte parallel dazu 
während der Bearbeitung eine Koordinierung zwischen den wasserwirtschaftlichen Planungs-, 
Schutzwasserwirtschafts- und Wasserrechtsabteilungen, die den Landeshauptleuten unterstellt sind. 

2.2 INTERNATIONALE KOORDINATION 

Gemäß der EU Hochwasserrichtlinie haben die Mitgliedsstaaten eine Koordinierung ihrer 
Hochwasserrisikomanagementpläne auf Ebene der Flussgebietseinheiten sicherzustellen. Die Möglichkeiten 
der Koordinierung reichen von der Erstellung eines einzigen internationalen RMPs bis hin zu einem 
international koordinierten Paket von Plänen. 

2.2.1 KOORDINATION IM RAHMEN INTERNATIONALER 
GEWÄSSERSCHUTZKOMMISSIONEN 

Österreich hat Anteil an drei internationalen Flussgebietseinheiten (FGE). Rund 96% des österreichischen 
Staatsgebietes entwässern zur Donau, circa 3% zum Rhein, und rund 1% zur Elbe. Die FGE Donau umfasst 
19 Staaten (davon 14 mit mehr als 2000 km² Anteil am Donaueinzugsgebiet), jene des Rheins neun Staaten 
und jene der Elbe vier Staaten. 

Die Koordinierung zur Erstellung eines einzigen internationalen Hochwasserrisikomanagementplans 
beziehungsweise eines international koordinierten Pakets von Plänen innerhalb jeder Flussgebietseinheit 
wird über bestehende multilaterale und bilaterale Gremien sichergestellt. 

Die Koordination in Fragen, die die ganze FGE Donau, Rhein oder Elbe umfassen, erfolgt in: 

– der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD), 

– der internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), 

– der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE). 

Für den Rhein und die Elbe besitzt Österreich in den Kommissionen aufgrund des kleinen Anteils an den 
jeweiligen Einzugsgebieten lediglich Beobachterstatus, ist allerdings faktisch in den relevanten 
Arbeitsgruppen vollinhaltlich eingebunden. 
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2.2.1.1 IKSD: INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER DONAU 

Die internationale Flussgebietseinheit Donau umfasst eine Fläche von 801.463 km² und ist Lebens- und 
Wirtschaftsraum für ca. 81 Mio. Menschen. Der österreichische Anteil beträgt 80.593 km². 

Die Donau entspringt im Schwarzwald in Deutschland, fließt überwiegend in südöstlicher Richtung und 
erreicht nach rd. 2.780 km das Schwarze Meer mit einer durchschnittlichen jährlichen Abflussmenge von 
6.500 m³/s.  

Die bedeutendsten Nebenflüsse sind der Inn, die Drau, die March, die Save, die Theiß und der Sereth. Die 
Donau entwässert mit ihren Nebenflüssen Hoheitsgebiete von 19 Staaten und stellt in dieser Hinsicht das 
„internationalste“ Flussgebiet der Welt dar. 

Die Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) erstellte auf Dachteilebene A einen 
donauweiten Hochwasserrisikomanagementplan2. Die Umsetzung der EU Hochwasserrichtlinie und somit 
die Erstellung eines koordinierten Hochwasserrisikomanagementplanes bauen auf dem bereits zuvor 
bestehenden Aktionsprogramm für einen nachhaltigen Hochwasserschutz der IKSD (ICPDR Action 
Programme for Sustainable Flood Protection3) auf und werden durch eine eigene 
Hochwasserexpertengruppe (FP EG) koordiniert. 

Im österreichischen Teil des Einzugsgebiets der Donau wurden 372 APSFR bestimmt. Die Ergebnisse aller 
Planungsschritte der Donauweiten Bearbeitung im Rahmen der IKSD können unter www.icpdr.org 
abgerufen werden. 

2.2.1.2 IKSR: INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DES RHEINS 

Die internationale Flussgebietseinheit Rhein umfasst eine Fläche von ca. 185.800 km² und ist Lebens- und 
Wirtschaftsraum für ca. 58 Mio. Menschen. Sie umfasst Hoheitsgebiete von neun Staaten, wobei der Anteil 
Deutschlands mit ca. 100.000 km² am größten ist. Der österreichische Anteil beträgt 2.366 km². 

Die Quellflüsse des Rheins, der Vorder- und Hinterrhein, entspringen in den Schweizer Alpen. Der Rhein 
fließt überwiegend in nördlicher Richtung und erreicht nach 1.230 km die Nordsee. Die bedeutendsten 
Nebenflüsse sind die Aare, die Mosel, der Main, der Neckar, die Lahn, die Ruhr und die Ill (französische Ill). 

Die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) erstellte auf Dachteilebene A einen 
koordinierten Hochwasserrisikomanagementplan4. Die Umsetzung der EU Hochwasserrichtlinie und somit 
die Erstellung des Hochwasserrisikomanagementplanes bauen auf dem bereits zuvor bestehenden 
Aktionsplan Hochwasser der IKSR5 (APH) auf und werden durch eine eigene Hochwasserarbeitsgruppe 
(AG H) koordiniert. 

                                                        

 
2 Das Dokument ist auf der Website der internationalen Kommission zum Schutz der Donau ICPDR abrufbar 
3 Das Dokument ist auf der Website der internationalen Kommission zum Schutz der Donau ICPDR abrufbar 
4 Das Dokument ist auf der Website der internationalen Kommission zum Schutz des Rhein IKSR abrufbar 
5 Das Dokument ist auf der Website der internationalen Kommission zum Schutz des Rhein IKSR abrufbar 

http://icpdr.org/main/activities-projects/implementation-eu-floods-directive
http://www.icpdr.org/main/activities-projects/flood-action-plans
http://www.iksr.org/de/hochwasserrichtlinie/hochwasserrisiko-managementplan/index.html
http://www.iksr.org/index.php?id=123
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Im österreichischen Teil des Einzugsgebiets des Rheins wurden 19 APSFR bestimmt. Die Ergebnisse aller 
Planungsschritte der rheinweiten Bearbeitung im Rahmen der IKSR können unter www.iksr.org abgerufen 
werden. 

2.2.1.3 IKSE: INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE 

Die internationale Flussgebietseinheit Elbe umfasst eine Fläche von 148.268 km² und ist Lebens- und 
Wirtschaftsraum für ca. 24,5 Mio. Menschen. Sie umfasst Hoheitsgebiete von vier Staaten, wobei der Anteil 
Deutschlands mit 97.175 km² (65,54%) am größten ist. Der österreichische Anteil beträgt 920 km². 

Der Elbefluss entspringt im Riesengebirge in der Tschechischen Republik, fließt überwiegend in 
nordwestlicher Richtung und erreicht nach 1.094 km die Nordsee. Die bedeutendsten Nebenflüsse sind die 
Moldau, die Havel, die Saale, die Mulde, die Schwarze Elster und die Eger. 

Die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) erstellte auf Dachteilebene A einen 
koordinierten Hochwasserrisikomanagementplan6. Die Umsetzung der EU Hochwasserrichtlinie und somit 
die Erstellung des Hochwasserrisikomanagementplanes bauen auf dem bereits zuvor bestehenden 
Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe7 auf und werden durch eine eigene Arbeitsgruppe Hochwasserschutz 
(FP) koordiniert. 

Im österreichischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe wurden keine Gebiete identifiziert, die die festgelegten 
Kriterien für die Bestimmung als APSFR erfüllten. In Ermangelung derartiger Gebiete waren hier auch keine 
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten sowie kein Hochwasserrisikomanagementplan für 
Österreich zu erstellen. Die Ergebnisse aller Planungsschritte der Elbeweiten Bearbeitung im Rahmen der 
IKSE können unter www.ikse-mkol.org abgerufen werden. 

2.3 KOORDINATION IM RAHMEN BILATERALER 
GRENZGEWÄSSERKOMMISSIONEN 

Maßnahmen, die aufgrund ihres Umfangs und ihrer Wirkung das Hochwasserrisiko in anderen Staaten im 
selben Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet erheblich erhöhen, dürfen nur dann vorgesehen werden, wenn 
sie mit dem betroffenen Staat koordiniert wurden und zwischen den betroffenen Staaten eine 
einvernehmliche Lösung gefunden wurde.  

Für den Austausch relevanter Informationen, die Koordinierung und Abstimmung von derartigen 
Fragestellungen bilden die bilateralen Grenzgewässerkommissionen, welche gemeinsam mit den 
Nachbarstaaten eingerichtet wurden, eine weitere wichtige Plattform. 

                                                        

 
6 Das Dokument ist auf der Website der internationalen Kommission zum Schutz der Elbe IKSE-MKOL abrufbar 
7 Das Dokument ist auf der Website der internationalen Kommission zum Schutz der Elbe IKSE-MKOL abrufbar 

http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=79
http://wikse-mkolww.ikse-mkol.org/index.php?id=82
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Für die bilaterale Koordination werden folgende mit den Nachbarstaaten auf der Grundlage von 
Staatsverträgen eingerichtete Kommissionen herangezogen:  

– Ständige Gewässerkommission nach dem Regensburger Vertrag (BRD). 

– Österreichisch-Tschechische Grenzgewässerkommission. 

– Österreichisch-Slowakische Grenzgewässerkommission. 

– Österreichisch-Ungarische Gewässerkommission. 

– Österreichisch-Slowenische Kommission für die Drau. 

– Österreichisch-Slowenische Kommission für die Mur. 

– Internationale Rheinregulierung (Schweiz). 

– Österreichisch-Schweizerische Kommission für die Wasserkraftnutzung der gemeinsamen 
Innstrecke. 

3 GRUNDLAGEN 
GRUNDLAGEN FÜR DEN HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENTPLAN sind die 

vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos inkl. Bestimmung der Gebiete mit potenziellem signifikantem 
Hochwasserrisiko (APSFR) sowie die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten. 

3.1 VORLÄUFIGE BEWERTUNG DES HOCHWASSERRISIKOS 

Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos wurde auf der Grundlage vorhandener oder leicht 
abzuleitender Informationen durchgeführt, um eine Einschätzung der potenziellen Risiken durch 
Hochwasser vorzunehmen.  

Grundsätzlich sind alle Arten von Hochwasser zu berücksichtigen. Die Europäische Kommission hat dazu 
eine Typenliste erstellt, welche verschiedene Arten von Hochwasser aufzählt und nach Ursache, 
Mechanismus und Charakteristik unterscheidet8. 

Als signifikante Hochwasserprozesse in Österreich wurden fluviale und pluviale Hochwasser sowie 
Hochwasser ausgehend von Seehochständen identifiziert. Hochwasser durch Grundwasser oder 
Grundwasserhochstände wurde als nicht signifikant im Sinne der festgelegten Grenzwerte identifiziert. 
Ebenso wurden Hochwasser ausgehend von Speichern bzw. vom Menschen geschaffenen 
Hochwasserabwehrinfrastrukturen (auf Grund der hohen Sicherheitsstandards, Bemessung auf 
Beherrschbarkeit bis zum Überströmen bei HQ1000-HQ5000) ebenso als nicht signifikant eingestuft.  

                                                        

 
8 Das Dokument ist auf der Website CIRCABC der Europäischen Kommission abrufbar 

https://circabc.europa.eu/sd/a/acbcd98a-9540-480e-a876-420b7de64eba/Floods%20Reporting%20guidance%20-%20final_with%20revised%20paragraph%204.2.3.pdf
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TABELLE 1: GEWÄSSERLÄNGEN MIT HOHEM UND SEHR HOHEM HOCHWASSERRISIKO IN 
ÖSTERREICH NACH BUNDESLÄNDERN UND FLUSSGEBIETSEINHEITEN 

 
 

untersuchte 
Gesamtlänge 

hohes / sehr hohes 
Hochwasserrisiko 

insgesamt 
innerhalb APSFR außerhalb APSFR 

   km   km  %  km   %  km  %  
Burgenland 1 493,9 104,9 7,0 104,4 99,5 0,5 0,5 
Kärnten 4 319,4 202,3 4,7 170,2 84,1 32,1 15,9 
Niederösterreich 8 756,5 442,8 5,1 309,9 70,0 132,9 30,0 
Oberösterreich 5 442,0 272,0 5,0 226,3 83,2 45,7 16,8 
Salzburg 3 207,5 283,9 8,9 218,4 76,9 65,5 23,1 
Steiermark 7 306,1 217,1 3,0 188,7 86,9 28,4 13,1 
Tirol 5 531,9 333,5 6,0 290,9 87,2 42,7 12,8 
Vorarlberg 1 192,2 178,2 14,9 152,5 85,6 25,7 14,4 
Wien 109,6 6,1 5,5 2,5 41,3 3,6 58,7 
        
Donau 35 774,6 1 857,3 5,2 1 512,7 81,4 344,6 18,6 
Rhein 1 104,1 176,3 16,0 151,1 85,7 25,2 14,3 
Elbe 480,3 7,3 1,5 0,0 0,0 7,3 100,0 

Österreich 37 359,0 2040,9 5,5 1 663,8 81,5 377,1 18,5 

Diese Gesamtrisiken pro Gewässerteilabschnitt bildeten die Grundlage für die Bestimmung der Gebiete mit 
potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko11. 

3.2 GEBIETE MIT POTENZIELLEM SIGNIFIKANTEM HOCHWASSERRISIKO 
(APSFR) 

Auf Basis der Risikoklassen „hohes“ und „sehr hohes Risiko“ aus der vorläufigen Risikobewertung wurden 
Gebiete, für die ein potentielles signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für wahrscheinlich gehalten 
werden kann, bestimmt (APSFR). 

Gewässerstrecken mit dem Gesamtrisiko „sehr hoch“ oder solche, die auf einer Gewässerstrecke von 
mindestens 1,5 km Länge das Gesamtrisiko „hoch“ aufwiesen, wurden jedenfalls als Gebiete mit 
potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko ausgewiesen. Derart ausgewiesene APSFR konnten unter 
Einbeziehung von dazwischen liegenden oder angrenzenden Gewässerabschnitten, die die oben genannten 
Kriterien nicht erreichten, zu größeren APSFR zusammengefasst werden. 

Die Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko wurden von den Bundesländern mit der 
Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) abgestimmt und an das BMLFUW gemeldet. Insgesamt wurden 
391 APSFR, die in Summe 7,1 % der Gesamtlänge aller untersuchten Gewässer umfassen, bestimmt. 

                                                        

 
11 Das Dokument ist im Wasserinformationssystem Austria WISA abrufbar  

http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/hochwasserrisiko/risikobewertung/vorl_hwrisikobew2011.html
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Für diese APSFR wurden die gewässerbetreuenden Stellen (Bundeswasserbauverwaltung - BWV, Wildbach- 
und Lawinenverbauung - WLV, Bundeswasserstraßenverwaltung im BMVIT) sowie der vorhandene 
Hochwasserschutz erhoben und in Karten dargestellt12. 

TABELLE 3: GEBIETE MIT POTENZIELLEM SIGNIFIKANTEM HOCHWASSERRISIKO (APSFR) IN 
ÖSTERREICH – ZUORDNUNG ZUR ZUSTÄNDIGEN FACHVERWALTUNG IM 
HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENT 

  Länge betreuende Stelle [km] betreuende Stelle [%] 
  (km) BWV BMVIT WLV BWV BMVIT WLV 

Burgenland 131,5 124,5 0,0 7,0 94,7 0,0 5,3 
Kärnten 384,1 221,6 0,0 162,6 57,7 0,0 42,3 

Niederösterreich 505,1 383,9 85,0 36,2 76,0 16,8 7,2 
Oberösterreich 275,8 170,8 72,3 32,6 61,9 26,2 11,8 

Salzburg 267,1 159,4 0,0 107,7 59,7 0,0 40,3 
Steiermark 525,0 462,3 0,0 62,7 88,1 0,0 11,9 

Tirol 371,3 244,7 0,0 126,5 65,9 0,0 34,1 
Vorarlberg 188,0 142,0 0,0 46,0 75,5 0,0 24,5 

Wien 6,5 6,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Österreich 2 654,3 1 915,6 157,4 581,3 72,2 5,9 21,9 

3.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER VORLÄUFIGEN BEWERTUNG DES 
HOCHWASSERRISIKOS 

88 % der Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko sind durch bestehende bauliche 
Hochwasserschutzanlagen zumindest gegen häufige Hochwasser (>HQ30) geschützt, wobei in manchen 
dieser APSFR Schutzanlagen noch nicht an allen Gewässerstrecken vorhanden sind. 

TABELLE 4: GEBIETE MIT POTENZIELLEM SIGNIFIKANTEM HOCHWASSERRISIKO (APSFR) IN 
ÖSTERREICH – DARSTELLUNG DER GEWÄSSERLÄNGEN MIT ODER OHNE 
HOCHWASSERSCHUTZ 

  APSFR Gewässerlängen mit Schutz > HQ30  Anteil an der APSFR Länge 
   Länge Ja & Teilweise* Nein Ja & Teilweise* Nein 
   km  km  km % % 

Burgenland 131,5 52,8 78,7 40,2 59,8 
Kärnten 384,1 384,1   100,0   

Niederösterreich 505,1 388,1 117,0 76,8 23,2 
Oberösterreich 275,8 264,8 11,0 96,0 4,0 

Salzburg 267,1 250,6 16,5 93,8 6,2 
Steiermark 525,0 440,9 84,1 84,0 16,0 

Tirol 371,3 367,4 3,9 98,9 1,1 
Vorarlberg 188,0 188,0   100,0   

Wien 6,5 6,5   100,0   
Österreich 2 654,3 2 343,2 311,2 88,3 11,7 

* Teilweise: HW-Schutz bis zu einem 30-jährlichen Hochwasser oder größer ist nicht im gesamten APSFR vorhanden 
oder Einschätzung ob dieser Schutzgrad HQ30 erreicht wird, ist nicht im gesamten APSFR möglich 

                                                        

 
12 Das Dokument ist im Wasserinformationssystem Austria WISA abrufbar 

http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/hochwasserrisiko/risikobewertung/vorl_hwrisikobew2011.html
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Trotz des hohen Anteils an Gewässerlängen mit bestehenden Hochwasserschutzanlagen zeigt sich, dass das 
Schadenspotential bei Hochwasserereignissen mittlerer und niedriger Wahrscheinlichkeit immer noch sehr 
hoch ist. Dies hängt einerseits mit der Standortentwicklung (Siedlung, Betriebe, andere Vermögenswerte) 
und andererseits damit zusammen, dass ein absoluter Hochwasserschutz aus wirtschaftlicher und technischer 
Sicht nicht möglich ist. In diesen Fällen ist das Restrisiko (Überlastfall, Versagensfall) zu betrachten und, 
wo möglich, zu reduzieren. 

3.4 HOCHWASSERGEFAHRENKARTEN UND HOCHWASSERRISIKOKARTEN 

3.4.1 HOCHWASSERGEFAHRENKARTEN 

Die Hochwassergefahrenkarten dienen der Ersichtlichmachung und damit einer effektiven Kommunikation 
der Gefährdung durch Hochwasser. Um der Öffentlichkeit einen einfachen Zugang zu ermöglichen, wurden 
die Karten im Maßstab 1:25.000 im Wasserinformationssystem Austria (WISA) als web-GIS-Service13 
verfügbar gemacht.  

Hochwassergefahrenkarten erfassen jene Gebiete, die unter Berücksichtigung der für die Charakteristik des 
jeweiligen Einzugsgebietes typischen Feststoffprozesse wie Geschiebe- und Wildholzführung sowie der 
gewässermorphologischen Prozesse überflutet werden können bei Szenarien von Hochwasser  

– niedriger Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall 300 Jahre oder bei Versagen 
von Schutzanlagen - Extremereignis) 

– mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall zumindest 100 Jahre) und  

– hoher Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall 30 Jahre). 

Hochwassergefahrenkarten enthalten für diese Szenarien Angaben zu: 

– Ausmaß der Überflutungsflächen,  

– Wassertiefen und  

– ggf. Fließgeschwindigkeiten. 

Zur Umsetzung dieser Aufgabe wurde ein Leitfaden erarbeitet, welcher einen österreichweit einheitlichen 
Standard festlegt (BMLFUW, 2014)14. 

                                                        

 
13 Das Dokument ist im Wasserinformationssystem Austria WISA abrufbar  
14 Das Dokument ist im Wasserinformationssystem Austria WISA abrufbar  

http://wisa.bmlfuw.gv.at/wasserkarten/hochwasser/gefahrenkarten.html
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/hochwasserrisiko/Gefahren--und-Risikokarten.html
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Abbildung 2: Beispiel einer Hochwassergefahrenkarte - Überflutungsflächen 

Die Ergebnisse der laufend durchgeführten Gefahrenzonenplanungen und Abflussuntersuchungen im 
Maßstab M 1:5.000 oder genauer werden auch künftig in die Hochwassergefahren- und –risikokarten 
einfließen und deren Aussagekraft zunehmend verbessern.  

3.4.2 HOCHWASSERRISIKOKARTEN 

Aufbauend auf den Hochwassergefahrenkarten werden für die APSFR die hochwasserbedingten nachteiligen 
Auswirkungen für drei Szenarien (HQ30, HQ100 und HQ300/Extrem) im Maßstab 1:25.000 dargestellt. 
Hochwasserrisikokarten berücksichtigen folgende Risikoindikatoren und Kriterien zur Darstellung 
potentieller nachteiliger Folgen:  

– ungefähre Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner  

– Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem potenziell betroffenen Gebiet; 

– Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die im Falle der 
Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen könnten (IPPC), und 
potenziell betroffene Schutzgebiete gemäß § 59b Z 1, Z 3 und Z 5 WRG; 

– Informationen über andere als im Anstrich zuvor genannte bedeutende Verschmutzungsquellen; 

– Gebiete, in denen Hochwasser mit hohem Feststoffgehalt oder murartige Hochwasserereignisse 
auftreten können. 
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3.5 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS HOCHWASSERGEFAHRENKARTEN UND 
HOCHWASSERRISIKOKARTEN 

Als Grundlage für die Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
wurden diese für die drei Hochwasserszenarien getrennt ausgewertet.  

3.5.1 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS HOCHWASSERGEFAHRENKARTEN 

Wesentliche Kenngrößen bei der Auswertung der Hochwassergefahrenkarten sind die Überflutungsfläche 
sowie die Datengüte und der Deckungsgrad an Informationen zu Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten. 
Zusätzlich wurden die Überflutungsflächen den gewässerbetreuenden Stellen (BWV, WLV, BMVIT) 
zugeordnet. Wasserstandkarten (Angabe der Wasserspiegellage in m. ü. A.) wurden auf Grund der geringen 
Aussagekraft im Vergleich zur Ausweisung von Wassertiefe nicht erstellt. Dem Stand der Technik 
entsprechend wurden ggf. Fließgeschwindigkeiten ausgewiesen. Eine darüber hinausgehende Darstellung 
anderer Abflüsse findet in Österreich nur in Einzelfällen (Hochwasserdokumentation bzw. 
Hochwasseranalyse) Anwendung. 

Die 391 APSFR umfassen ca. 66.000 ha (HQ30), 90.000 ha (HQ100) bzw. 125.000 ha (HQ300) an 
Überflutungsflächen. Innerhalb dieser Flächen befinden sich auch die in den Hochwasserrisikokarten 
ausgewiesenen Schutzgüter.  

Die Datengrundlage für Hochwasser hoher Wahrscheinlichkeit (HQ30) basiert für 86% der dargestellten 
Überflutungsflächen auf Detailuntersuchungen und für 14 % auf anderen Untersuchungen. Für 81% der 
Überflutungsflächen können Wassertiefen angegeben werden und für 38% Fließgeschwindigkeiten.  

Für Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ100) liegen für 89% der dargestellten Überflutungsflächen 
Detailuntersuchungen und für 11 % andere Untersuchungen vor. Für 86% der Überflutungsflächen können 
Wassertiefen angegeben werden und für 46% Fließgeschwindigkeiten.  

Die Datengrundlage für Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ300) basiert zu 86% auf 
Detailuntersuchungen und zu 14 % auf anderen Untersuchungen. Für 82% der Überflutungsflächen können 
Wassertiefen angegeben werden und für 34% Fließgeschwindigkeiten.  

In den Tabellen 5-7 werden die Kenngrößen der Hochwassergefahrenkarten für jedes Bundesland sowie die 
Flussgebietseinheit ausgewertet. 

Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass künftig ein 100%iger Deckungsgrad von 
Detailuntersuchungen als Datengrundlage anzustreben ist und ein zusätzlicher Handlungsbedarf bei der 
Erstellung von Informationen zur Fließgeschwindigkeit besteht. Für mehr als 85% der Überflutungsflächen 
kann jedoch schon derzeit von einer verlässlichen Datengrundlage ausgegangen werden, die somit eine 
fundierte Basis zur Maßnahmenplanung darstellt. 
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3.5.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS HOCHWASSERRISIKOKARTEN 

Bezogen auf die drei Hochwasserszenarien wurden in den APSFR ca. 150.000 potentiell Betroffene bei 
einem Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (HQ30), ca. 340.000 potentiell Betroffene für ein 
Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ100)und etwa 650.000 potentiell Betroffene für ein Hochwasser 
niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ300) ausgewiesen.  

Bezogen auf die relativ geringe Gewässerlänge von 2.650 km (von insgesamt ca. 100.000 km 
Fließgewässernetz in Österreich) ist ein sehr hoher Anteil der Gesamtbevölkerung in den APSFR potentiell 
von Hochwasser betroffen. Es zeigt sich, dass obwohl in 88% der APSFR ein Hochwasserschutz (zumindest 
teilweise gegenüber einem HQ30) vorhanden ist, Handlungsbedarf in diesen Gebieten mit potentiellem 
signifikantem Hochwasserrisiko gegeben ist. 

Die Landnutzung wird in 15,9 % (HQ30) / 20,6 % (HQ100) / 23,5 % (HQ300) der Überflutungsflächen mit der 
Kategorie „vorwiegend Wohnen“ ausgewiesen. Derselbe Trend zeigt sich auch bei den 
Landnutzungskategorien „Industrie und Gewerbe“ [2,2 % (HQ30) / 3,8 % (HQ100) / 4,7 % (HQ300)] und 
„siedlungsbezogene Nutzungen“  
[1,1 % (HQ30) / 1,5 % (HQ100) / 1,7 % (HQ300)].Es zeigt sich eine klare Erhöhung des Anteils an 
höherwertigen Nutzungen bei Überflutungsflächen, die seltener einem Hochwasser ausgesetzt sind. Dies 
kann einerseits dem begrenzten Dauersiedlungsraum aber andererseits auch der intensiven Nutzung entlang 
der Gewässer zugeschrieben werden.  

Die Anzahl der Industrieanlagen, Abfall- und Abwasserentsorger in den Überflutungsflächen nimmt von 20 
(HQ30) auf 35 (HQ100) und 72 (HQ300) zu, jene der bedeutenden Altlasten von  
5 (HQ30) auf 17 (HQ100) und 21 (HQ300). Ebenso verhält es sich mit der Länge der Autobahnen und 
Schnellstraßen in Überflutungsgebieten [9,8 km (HQ30) / 23,6 km (HQ100) / 54,7 km (HQ300)], sowie der 
Bahnlinien [67,0 km (HQ30) / 134,3 km (HQ100) / 258,2 km (HQ300)]. 

Die Flächenanteile der Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiges Grünland verringern sich bei abnehmender 
Hochwasserwahrscheinlichkeit nur geringfügig  
[61,4 % (HQ30) / 59,4 % (HQ100) / 58,2 % (HQ300)], wohingegen der Anteil der Wasserflächen mit dem 
Zuwachs an Überflutungsfläche abnimmt [19,5 % (HQ30) / 14,8 % (HQ100) / 11,9 % (HQ300)]. 

Der Prozentsatz an Natura 2000 Gebieten bzw. Nationalparks weist keinen erkennbaren Trend auf [9,7 % 
(HQ30) / 7,4 % (HQ100) / 8,7 % (HQ300)], der Flächenanteil der Wasserschongebiete bleibt Szenario-
unabhängig relativ konstant [9,8 % (HQ30) / 9,7 % (HQ100) / 9,3 % (HQ300)]. Die Flächenanteile an 
UNESCO Weltkulturerbe sind im Vergleich zu den Gesamtflächen im vernachlässigbaren Bereich. 

Die Analyse von 2650 km Gewässer  in 391 APSFR zeigt, dass die Überflutungsflächen bei HQ30 (65.685,6 
ha) nur etwa halb so groß sind wie bei  
HQ300 (124.525,2 ha). Zusätzlich nimmt der prozentuelle Anteil von Siedlungen, Industrie, Gewerbe und 
siedlungsbezogenen Nutzung an der Gesamtfläche in Überflutungsflächen mit niedriger 
Hochwasserwahrscheinlichkeit wesentlich zu  
[19,2 % (HQ30), 25,9 % (HQ100), 28,9 % (HQ300)].  

In den Tabellen 8-10 werden die Kenngrößen der Hochwasserrisikokarten für jedes Bundesland sowie die 
Flussgebietseinheit ausgewertet. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass neben der Gewährleistung eines 
Hochwasserschutzes gemäß dem Schutzziel HQ100 künftig die Minimierung des verbleibenden Restrisikos 
von wesentlicher Bedeutung ist. 
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4 ANGEMESSENE ZIELE DES 
HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENTS 

4.1 BUNDESWEITE FESTLEGUNG ANGEMESSENER ZIELE 

BASIEREND AUF DEN HANDLUNGSFELDERN des Risikokreislaufs wurden die unten 
angeführten angemessenen Ziele festgelegt. Dabei wurde der zeitliche Ablauf eines Hochwasserereignisses 
als Anhaltspunkt genommen. Die generelle Formulierung für die bundesweite Festlegung wird im Rahmen 
der Bearbeitung, Darstellung und Interpretation der einzelnen Maßnahmentypen präzisiert.  

 
Abbildung 4: Hochwasserrisikokreislauf und Unterteilung in die Handlungsfelder Vorsorge, Schutz, Bewusstsein, Vorbereitung und 
Nachsorge 
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5 MASSNAHMENPLANUNG 
5.1 ALLGEMEINES 

HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENT IST BEZÜGLICH der (rechtlichen) 
Regelungsmechanismen eine sogenannte Querschnittsmaterie und wird in Österreich sowohl im Bundesrecht 
als auch im jeweiligen Landesrecht behandelt. Rechtliche Instrumente, die die Umsetzung von Maßnahmen 
ermöglichen bzw. unterstützen, sind entweder hoheitlich (Zuständigkeit des Bundes oder der Länder zur 
Erlassung von Gesetzen oder Verordnungen) oder ökonomisch (z.B. Förderungsvertrag). 

Vom Bundesgesetzgeber zu regelnde Materien sind: das Wasserrechtsgesetz, die 
Gefahrenzonenplanungsverordnung, das Bundesstraßengesetz, das Eisenbahngesetz, das 
Starkstromwegegesetz, Forstgesetz, Wasserbautenförderungsgesetz, Umweltförderungsgesetz, die 
Gewerbeordnung, das Umweltinformationsgesetz, die Industrieunfallverordnung, 
Störfallinformationsverordnung, das Geodateninfrastrukturgesetz, Wehrgesetz und das 
Katastrophenfondsgesetz. 

Vom Landesgesetzgeber sind zu regeln: Raumordnung, Baurecht, Katastrophenschutz, Bautechnikrecht, 
Landesstraßenrecht, Naturschutz und die Nationalparks. Berührungen mit dem Unionsrecht sind - abgesehen 
von der Hochwasserrichtlinie, der Wasserrahmenrichtlinie und der strategischen Umweltprüfung - im 
Bereich Cross Compliance (EU-Direktzahlungen), LIFE Verordnung und INSPIRE-Richtlinie gegeben. 

Außerhalb von legistischen Akten sind das Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement 
(Ministerratsbeschluss) und die Alpenkonvention (völkerrechtlicher Vertrag) zu erwähnen. 

Der Bund kann in Bundesgesetzen und –verordnungen die Planung steuern, die Haupt-Planungskompetenz 
liegt dabei im Wasserrecht, z.B. im Bewilligungs- und Förderbereich für Schutzwasserbauten. Insbesondere 
im Raumordnungs- und Baurecht liegt die Kompetenz bei den Bundesländern.  

5.2 GELTUNGSBEREICH 

Gemäß § 55l Abs.1 WRG sind Hochwasserrisikomanagementpläne auf der Grundlage der 
Hochwassergefahren und –risikokarten für APSFR auf der Ebene der Flussgebietseinheiten zu erstellen. Wie 
in der Einleitung dargestellt geht die wasserwirtschaftliche Planung im Bereich des 
Hochwasserrisikomanagements vom gesamten Bundesgebiet aus, wobei als erster Planungsschritt die 
Bestimmung der Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko (APSFR) erfolgte. Für diese 
APSFR wurde die in den nachfolgenden Kapiteln dargestellte integrative Maßnahmenplanung des ersten 
nationalen Hochwasserrisikomanagementplans erstellt. Die Akzentuierung der Planungs- und 
Maßnahmenschwerpunkte auf APSFR soll jedoch nicht den Blick darauf verstellen, dass viele der im 
Maßnahmenprogramm angesprochenen Maßnahmen bundesweit oder landesweit gelten. So ist 
beispielsweise die Erstellung von Gefahrenzonenplanungen nach § 42a Abs. 2 Z 1 WRG nicht auf APSFR 
begrenzt, sie ist jedoch – als Ergebnis der Planung auf diese prioritär eingestuften Gebiete zu fokussieren. 

Maßnahmen außerhalb der APSFR bzw. Maßnahmen ohne Wirkung auf die APSFR sind nicht Gegenstand 
des Maßnahmenprogramms und werden vorwiegend über einzugsgebietsbezogene Planungen (z.B. 
Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte) erfasst und bewertet. Sie können im Rahmen der 
Förderungen gemäß Wasserbautenförderungsgesetz über die Bauprogramme der Länder abgewickelt, aber 
auch im Rahmen des Programmes der Ländlichen Entwicklung, des Umweltförderungsgesetzes etc. 
umgesetzt werden. 
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5.3 MASSNAHMENKATALOG 

Ähnlich der Vorgangsweise bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie durch die Erstellung des 
Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes 2009 (NGP)20 wurde auch für den 
Hochwasserrisikomanagementplan ein Maßnahmenkatalog als Hintergrunddokument21 erstellt und auf 
WISA veröffentlicht. Dabei zielt der Maßnahmenkatalog speziell darauf ab, alle Maßnahmen(typen) mit 
hochwasserrisikoreduzierender Wirkung unabhängig vom Kompetenzbereich darzustellen und zu 
beschreiben. Der Maßnahmenkatalog umfasst daher neben den baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen vor 
allem nicht-bauliche Maßnahmen, die den Zielen des Hochwasserrisikomanagements dienen (z.B. 
Hochwasservorhersage- und Frühwarnsysteme, Verbesserung des Wasserrückhaltes, Flächensicherung und 
nachhaltige Flächennutzung, etc.).  

Der Maßnahmenkatalog, bestehend aus 22 Maßnahmentypen aus den Handlungsfeldern Vorsorge, Schutz, 
Bewusstsein, Vorbereitung und Nachsorge, diente als fachliche Grundlage für eine österreichweit 
einheitliche Ausarbeitung des Hochwasserrisikomanagementplans (RMP). Im Zuge der Erstellung des RMP 
erfolgte für jedes APSFR eine Auswahl von Maßnahmen – mittels Statusfestlegung – aus dem 
Maßnahmenkatalog. Bei der Maßnahmenplanung (für ein konkretes APSFR) konnte eine Konkretisierung 
der Maßnahmen(typen) nach räumlichen, zeitlichen und inhaltlichen Aspekten vorgenommen werden. Der 
Maßnahmenkatalog ist somit die Grundlage für die Maßnahmenplanung, die die Ableitung einer Rangfolge 
– die Priorisierung – zur Umsetzung der Maßnahmen zum Ziel hat. 

 
Abbildung 5: Schematische Darstellung des Hochwasserrisikokreislaufs mit Handlungsfeldern und zugehörigen Maßnahmen(typen) 

                                                        

 
20 Das Dokument ist im Wasserinformationssystem Austria WISA abrufbar 
21 Das Dokument ist im Wasserinformationssystem Austria WISA abrufbar 

http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2009.html
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/hochwasserrisiko/hochwasserrisikoplan.html
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5.4 STATUSFESTLEGUNG 

Zur Ableitung des Handlungsbedarfs zur Umsetzung bzw. Planung einzelner Maßnahmentypen wurden im 
Rahmen der Länderbearbeitung (Dezember 2013 bis September 2014 und Juli 2015 bis November 2015) 
Informationen zu den einzelnen Maßnahmentypen auf der Ebene des APSFR (für alle 391) eingeholt. Die 
wesentlichen Informationen wurden mittels Statusangaben standardisiert übermittelt und konnten mit 
Kommentaren näher beschrieben bzw. erläutert werden. Diese Information wurde auf Bundesebene im 
Kapitel Maßnahmenplanung zusammengefasst. 

Im Rahmen der Statusfestlegung wird einerseits die Art des Maßnahmentyps:  

– „periodische Umsetzung“  

– „Umsetzungsmaßnahme“ 

– „Planungsmaßnahme“ 

berücksichtigt und andererseits eine zeitliche Komponente abgebildet: 

– aktueller Status (zum Zeitpunkt der Länderbearbeitung) 

– vorgesehene Statusentwicklung im ersten Planungszyklus (bis 2021) 

– vorgesehene Statusentwicklung im zweiten Planungszyklus (bis 2027) 

– vorgesehene Statusentwicklung darüber hinaus 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jeder Maßnahmentyp in jedem APSFR (sinnvollerweise) zur 
Anwendung kommen kann. Aus diesem Grund war es auch möglich für einzelne Maßnahmentypen im 
jeweiligen APSFR die Angabe „nicht vorgesehen“ zu melden. 

Es ist jeweils eine Planung bzw. eine Planungsmaßnahme notwendig, um den Status mit Bezug zur 
Umsetzung (3, 4, 5) einer Maßnahme erreichen zu können. Sowohl Planungsmaßnahmen als auch 
Umsetzungsmaßnahmen können in weiterer Folge periodisch umgesetzt werden (Aktualisierung, 
Überprüfung, regelmäßige Instandhaltung, zyklische Bearbeitung, etc.). 

Als Beispiel ist die Maßnahme M01 „Gefahrenzonenplanungen erstellen und aktualisieren“ mit der 
Statusfestlegung „Planung abgeschlossen“ als vollständig zu bezeichnen, da in diesem Fall für alle 
betroffenen Gemeinden im jeweiligen APSFR aktuelle Gefahrenzonenplanungen vorliegen und somit aktuell 
kein Handlungsbedarf gegeben ist. In weiterer Folge kann die Maßnahme M02 „Gefahrenzonenplanungen 
berücksichtigen“ in Angriff genommen werden bzw. mit dem Status „vollständig umgesetzt“ abgeschlossen 
werden. Dies würde bedeuten, dass alle vorhandenen, aktuellen, Gefahrenzonenplanungen in den relevanten 
Planungsinstrumenten (z.B. der Raumordnung) nachweisliche Berücksichtigung gefunden haben (wie z.B. 
durch die Ausweisung von roten und gelben Gefahrenzonen im Flächenwidmungsplan oder im örtlichen 
Entwicklungskonzept). Für die Maßnahme M02 ist somit eine Statusmeldung „Planung begonnen“ bzw. 
„Planung abgeschlossen“ nicht vorgesehen. 
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5.5 PRIORISIERUNG 

Ausgehend von mehreren Faktoren (Beitrag zur Erreichung der angemessenen Ziele, Bewertung der 
Wirkung auf die Risikoreduktion, zusätzliche Entscheidungshilfen zur Festlegung gemäß 
Maßnahmenkatalog) wird an Hand der Maßnamenbeschreibung und -diskussion im Rahmen des 
Maßnahmenprogramms eine Priorität der weiteren Behandlung festgelegt. Wesentlich dabei ist neben der 
rechtlichen Verpflichtung die zeitliche Komponente mit der die entsprechende Maßnahme abgeschlossen 
werden soll.  

Zusätzlich werden Aussagen zur Wirkung (Kosten-Wirksamkeit oder Kosten-Nutzen) bzw. zur angestrebten 
Verbesserung der Maßnahme im Rahmen des Maßnahmenprogramms diskutiert und zur Festlegung der 
Priorität herangezogen. Der daraus abgeleitete Handlungsbedarf sowie die Maßnahmencharakterisierung 
gemäß Maßnahmenkatalog (bauliche / nicht bauliche Maßnahme, Beitrag zur Zielerreichung WRRL, 
Klimawandelanpassung) führen dann zur Priorität der Maßnahme.  

Dabei wird einer Maßnahme mit höchster Priorität „Priorität 1“ zugewiesen und den anderen Maßnahmen 
entsprechend geringere Prioritäten „Priorität 2“ und „Priorität 3“. 

Die Erreichung der Statusentwicklung der einzelnen Maßnahmen in den APSFR ist gemäß den generell 
gesetzten Prioritäten (siehe Kapitel 5.7) anzustreben. Dabei wird im Maßnahmenprogramm in der 
entsprechenden der Anlagen 3-2723 zwischen vier Abschnitten unterschieden: 

ABSCHNITT A: APSFR mit laufenden / aktuellen Planungen / Umsetzungen mit Statusentwicklungen bis 
2021 

ABSCHNITT B: APSFR mit laufenden / aktuellen Planungen / Umsetzungen ohne Statusentwicklungen bis 
2021 

ABSCHNITT C: Maßnahme wurde im APSFR abgeschlossen und ist somit für den aktuellen Zyklus nicht 
weiter zu behandeln 

ABSCHNITT D: Maßnahme im aktuellen Zyklus nicht vorgesehen (fehlende Rahmenbedingungen, 
fehlendes Erfordernis) 

                                                        

 
23 Die Anlagen 3-27 des RMP 2015 sind auf im Wasserinformationssystem Austria WISA abrufbar. 

http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/hochwasserrisiko/hochwasserrisikoplan.html
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5.6 MASSNAHMENPROGRAMM 

Die Entwicklung eines Maßnahmenprogramms, das die Erreichung der angemessenen Ziele sicherstellen 
soll, war eine der zentralen Aufgaben dieses Planungsprozesses. Wesentliche wasserwirtschaftliche 
Zielsetzungen bei der Durchführung der Maßnahmenplanung und somit Ziele des Maßnahmenprogramms 
sind:  

– den aktuellen Stand der Bearbeitung zu dokumentieren und daraus den Handlungsbedarf in 
unterschiedlichen Fachbereichen aufzuzeigen, zu diskutieren und darauf aufbauend Empfehlungen 
zu formulieren. Dies wird gewährleistet durch 

– die Dokumentation von bereits gesetzten Maßnahmen  

– die Darstellung von in Vorbereitung, in Planung oder in Umsetzung befindlichen Maßnahmen 

– die Diskussion einer breiten Palette von Maßnahmentypen zur Hochwasserrisikoreduktion aus 
einzelnen Fachbereichen 

– die Darstellung von Wirkungsbereichen der Risikoreduktion 

– die Ableitung einer Priorität und Rangfolge im Rahmen der Umsetzung 

– die interdisziplinäre Herangehensweise im Rahmen der Bearbeitung des Planungsdokuments, der 
Grundlagendokumente und Hintergrunddokumente forciert die Zusammenarbeit relevanter 
Fachbereiche. Somit ist ein abgestimmter und koordinierter Planungs- und Umsetzungsprozess mit 
dem Ziel der Hochwasserrisikoreduktion, unter aktiver Einbindung aller Beteiligten, gewährleistet. 

Die folgenden Kapitel diskutieren alle 22 Maßnahmen und fassen diese an Hand der Handlungsfelder 
zusammen. Abschließend wird die Priorisierung festgelegt. 
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5.6.1 HANDLUNGSFELD VORSORGE 

5.6.1.1 M01: GEFAHRENZONENPLANUNGEN ERSTELLEN/AKTUALISIEREN 

KURZBESCHREIBUNG 

Von Hochwasser potentiell betroffene Flächen werden hinsichtlich der Überflutungsgefährdung, des 
Abflusses, der Retention und des Feststoffhaushaltes untersucht und Gefährdungsszenarien gebildet 
(Abflussuntersuchung). Gefahrenzonen sowie Funktionsbereiche (Abfluss- und Rückhalteräume, die für 
einen schadlosen Ablauf von Hochwasserereignissen bedeutsam sind) werden ausgewiesen. Flächen 
(Hinweisbereiche) für Schutzmaßnahmen und Restrisikogebiete (Überlastfall und Versagensfall) werden 
dargestellt.  

WIRKUNG 

Bei der Gefahrenzonenplanung handelt es sich um eine nicht-bauliche Maßnahme, die speziell auf die 
hochwasserangepasste Nutzung und Entwicklung und somit die Vermeidung von neuen Risiken und 
Reduktion bestehender Risiken abzielt und gleichzeitig das Risiko- und Gefahrenbewusstsein stärkt. 
Gefahrenzonenplanungen sind Fachgutachten mit Prognosecharakter, die nicht unmittelbar rechtsverbindlich 
sind. Ihnen kommt im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements eine Doppelfunktion zu: einerseits als 
planerische Grundlage für künftige Schutzmaßnahmen und andererseits zur Verhinderung von 
Entwicklungen, die das Schadenspotenzial in den APSFR erhöhen würden. Gefahrenzonenplanungen sind 
daher sowohl für die Schutzwasserwirtschaft als auch für die Raumplanung und den Katastrophenschutz von 
großer Bedeutung.  

Die Gefahrenzonenplanungen sind in den Gemeinden, den Bezirksverwaltungsbehörden und über Internet 
öffentlich zugänglich. Die Ausweisung und Darstellung von potenziell durch Hochwasser gefährdeten 
Bereichen trägt zu einer verstärkten Bewusstseinsbildung für Hochwassergefahren und Hochwasserrisiken 
bei den Betroffenen bei. Dadurch soll erreicht werden, dass einerseits noch nicht bebaute 
Überflutungsflächen frei gehalten werden und andererseits in baulich genutzten gefährdeten Räumen die 
Betroffenen, insbesondere auf Ebene der Gemeinden, Initiativen zur Verminderung des Hochwasserrisikos 
durch Eigenvorsorge ergreifen. 

Durch die relativ geringen Kosten dieser Planungsmaßnahme (ca. 5000-10.000 €/Flusskilometer) und die 
indirekt damit verbundene sehr hohe Wirkung (Risikoreduktion durch parzellenscharfe Ausweisung der 
Gefährdung, Ersichtlichmachung im Flächenwidmungsplan, Berücksichtigung im Bauverfahren, 
Bewusstseinsbildung, etc.) kann im Regelfall von einer sehr hohen Kosten-Wirksamkeit ausgegangen 
werden. 

AKTUELLER STATUS 

74% der APSFR (dies entspricht ca. 1570 Flusskilometern) weisen für alle Gemeinden 
Gefahrenzonenplanungen (oder gleichwertige bzw. als gleichwertig geltende Planungen) auf. Es ist somit 
auf Grund des gemeldeten aktuellen Status in diesen APSFR im 1. Zyklus nichts zu veranlassen. 

In einem Viertel (26%) der APSFR wurden für einen Teil der potentiell betroffenen Gemeinden bereits die 
Erstellung einer Gefahrenzonenplanung veranlasst, diese beauftragt bzw. ist diese für manche Gemeinden 
bereits verfügbar. Gegebenenfalls wurden Aktualisierungen veranlasst. 
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5.6.1.2 M02: GEFAHRENZONENPLANUNGEN BERÜCKSICHTIGEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Gefahrenzonenplanungen (Fachgutachten betreffend insbesondere Gefahrenzonen, Funktionsbereiche, 
Ausweisung der Zonen mit einer Gefährdung niedriger Wahrscheinlichkeit, Hinweisbereiche) werden für 
Vorgaben und Grundsätze der überörtlichen Raumordnung sowie Widmungen der örtlichen Raumordnung 
als Grundlage berücksichtigt. Gefahrenzonenplanungen bilden die Grundlage für Regionalprogramme nach 
dem Wasserrechtsgesetz und Grundsatzplanungen der Verkehrsinfrastruktur. 

WIRKUNG 

Gefahrenzonenplanungen können in mehreren Sektoren berücksichtigt werden und so ihre Wirkung entfalten. 
Beispielhaft genannt werden Bauplatzbewilligungen, örtliche und überörtliche Raumentwicklungskonzepte, 
Sachprogramme und Regionalprogramme der Raumplanung, Flächenwidmungspläne, 
Katastrophenschutzpläne, wasserwirtschaftliche Regionalprogramme und Grundsatzplanungen der 
Verkehrsinfrastruktur.  

Als Planungsmaßnahme handelt es sich um eine nicht-bauliche Maßnahme, die im Falle der Freihaltung von 
Überflutungsflächen auch positiv in Hinblick auf die Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
wirken kann. Im Wesentlichen trägt die Maßnahme direkt zur Risikoreduktion im Rahmen von 
hochwasserangepasster Nutzung und Entwicklung, sowie zur Schadensabwehr bei. 

Die Maßnahme die keine direkten Kosten verursacht (die Berücksichtigung ist im Rahmen der öffentlichen 
Verwaltung verankert), jedoch wesentlich zur Vermeidung neuer Risiken, Reduktion bestehender Risiken 
und zur Stärkung des Risiko- und Gefahrenbewusstseins beiträgt, ist somit als besonders kostenwirksam 
einzustufen.  

AKTUELLER STATUS 

Für 73% der APSFR wurde die vollständige Berücksichtigung (z.B. durch rechtliche Verankerung und 
Ersichtlichmachung) der Gefahrenzonenplanung gemeldet. In 26% wurden Gefahrenzonenplanungen 
teilweise berücksichtigt bzw. es wurde damit begonnen, diese zu berücksichtigen (bzw. die 
Planungsgrundlagen zu erstellen). Für 1% der APSFR konnte noch kein Status gemeldet werden, da 
entweder noch nicht mit der Berücksichtigung begonnen wurde, bzw. die Planungsgrundlagen noch nicht 
vorhanden sind. 
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5.6.1.3 M03: EINZUGSGEBIETSBEZOGENE KONZEPTE UND PLANUNGEN ZUR 
VERBESSERUNG DES WASSER- U. FESTSTOFFHAUSHALTES ERSTELLEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Es werden Managementkonzepte für übergeordnete Planungsgebiete beziehungsweise Einzugsgebiete zur 
Verbesserung des Wasser- und Feststoffhaushaltes erstellt und im Rahmen der Gefahrenzonen- und 
Maßnahmenplanung berücksichtigt. 

WIRKUNG 

Die Erstellung von einzugsgebietsbezogenen Konzepten und Planungen zur Verbesserung des Wasser- und 
Feststoffhaushaltes ermöglicht die Analyse von Zusammenhängen und langfristigen Entwicklungen sowie 
von Interaktionen und Maßnahmenwirkungen vom Oberlieger auf den Unterlieger und umgekehrt. Die 
einzugsgebietsbezogenen Planungen sollen dazu beitragen, auch Maßnahmen außerhalb von 
Siedlungsgebieten zu identifizieren und aufeinander abzustimmen, die einen wesentlichen Beitrag zur 
Risikoreduktion leisten, und ökologische sowie morphologische Verbesserungen mit sich bringen.  

Planungen umfassen z.B. die Ausweisung von Abfluss- und Retentionsflächen in einem Einzugsgebiet, 
Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte (GE-RM), Regionalstudien, 
Schutzwasserwirtschaftliche Grundsatzkonzepte, Feststoffmanagementkonzepte und Teil-
Waldentwicklungspläne. Sie befassen sich meist mit mehreren Aspekten der Wasserwirtschaft und 
versuchen somit mögliche negative Folgen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Es handelt sich dabei um eine 
nicht-bauliche Maßnahme die je nach Einzugsgebiet sowohl zur Umsetzung der EU-WRRL als auch zur 
Klimawandelanpassung positiv beitragen kann.  

Die Kosten von einzugsgebietsbezogenen Konzepten und Planungen variieren, abhängig von der Größe des 
Einzugsgebiets und den zu behandelnden Themenstellungen, und bewegen sich in einer Größenordnung von 
mehreren 10.000 € bis einigen 100.000 €. Durch die Darstellung, Analyse und Diskussion eines ganzen 
Einzugsgebietes und den damit verbundenen zahlreichen identifizierten und aufeinander abgestimmten 
Maßnahmen zur Risikoreduktion kann, üblicherweise, von einer sehr hohen Kosten-Wirksamkeit 
ausgegangen werden. 

AKTUELLER STATUS 

In 28% der APSFR wurden relevante Studien in allen bestehenden Gefahrenzonenplanungen bzw. 
Maßnahmenplanungen als Datengrundlage angeführt bzw. nachweislich berücksichtigt. Teilweise 
Berücksichtigung fanden relevante Studien in 27 % der APSFR. Für 27 % der APSFR befinden sich 
einzugsgebietsbezogene Konzepte und Planungen in Bearbeitung bzw. sind vorhanden. 
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5.6.1.4 M04: ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN ERSTELLEN UND / ODER 
BERÜCKSICHTIGEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Auf Basis der Raumordnungsziele und Raumordnungsgrundsätze werden örtliche und überörtliche 
Planungen für die Raumnutzung erstellt. In APSFR werden Nutzungsänderungen, -anpassungen bzw. -
beschränkungen vorgesehen. Die Hochwassergefährdung in Restrisikogebieten (Gebiete mit vorhandenen 
Hochwasserschutzmaßnahmen mit Gefährdung im Versagens- oder Überlastfall) soll durch Vorgaben für 
hochwasserangepasstes Bauen und Bestandsanpassungen berücksichtigt werden. 

WIRKUNG 

Örtliche und überörtliche Planungen können in mehreren Sektoren berücksichtigt werden und so Wirkung 
entfalten. Beispielhaft genannt seien der Bebauungsplan, die Flächenwidmung, Raumentwicklungskonzepte, 
Sachprogramme und Raumordnungsprogramme. Als Planungsmaßnahme handelt es sich um eine nicht-
bauliche Maßnahme, die unter Berücksichtigung von Freihaltung von Retentionsräumen bzw. ökologischen 
Fragestellungen zur Erfüllung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie beitragen kann. Durch die 
Verbindlichkeit dieser Planungen entfalten diese eine direkte Wirkung auf die Reduktion des 
Hochwasserrisikos im Wesentlichen durch die Festlegung hochwasserangepasster Nutzung und Entwicklung 
von Siedlungsgebieten, Industriegebieten, Gewerbe, etc.  

Im Rahmen der Erstellung und Berücksichtigung örtlicher und überörtlicher Planungen entstehen 
üblicherweise keine direkten Kosten (wird im Rahmen der öffentlichen Verwaltung abgewickelt). Die 
Planung leistet aber einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung neuer Risiken, zur Reduktion bestehender 
Risiken und zur Stärkung des Risiko- und Gefahrenbewusstseins. Aus diesem Grund ist von einer sehr 
hohen Kosten-Wirksamkeit auszugehen. 

AKTUELLER STATUS 

Für ca. die Hälfte (47 %) aller APSFR wurden örtliche und überörtliche Planungen für die Raumnutzung 
bereits abgeschlossen und berücksichtigt. 35 % der APSFR weisen vorhandene Planungen auf, die sich 
aktuell in Umsetzung befinden. 

 
Abbildung 18: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M04 
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5.6.1.5 M05: RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE UMSETZUNG UND ERHALTUNG VON 
SCHUTZMASSNAHMEN SCHAFFEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Zur Unterstützung bevorstehender Maßnahmenrealisierungen sowie zur Erhaltung von Schutzmaßnahmen 
werden organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen. Dabei wird der Ausgleich 
hochwasserbezogener Nutzungen (bzw. Nutzen) und Belastungen zwischen Oberlieger und Unterlieger im 
Rahmen von Wasserverbänden und Wassergenossenschaften angestrebt. 

WIRKUNG 

Bei der Umsetzung von Hochwasserrückhalteanlagen kommen Belastungen (in Form von 
Grundbereitstellung, Verzicht auf höherwertige Nutzungen, Freihaltung von Überflutungsräumen etc.) in 
den flussauf gelegenen Gemeinden oft den Unterliegergemeinden zugute. Umgekehrt können lineare 
Schutzmaßnahmen für eine Gemeinde im Oberlauf nachteilige Auswirkungen auf eine flussab gelegene 
Gemeinde zur Folge haben.  

Durch die Schaffung von geeigneten organisatorischen / rechtlichen Rahmenbedingungen sollen die Nutzen 
und Belastungen zwischen den betroffenen Gemeinden an einem Gewässer / im Einzugsgebiet besser 
abgestimmt und damit die Umsetzung und Erhaltung von Schutzmaßnahmen und deren Finanzierung 
ermöglicht bzw. vereinfacht werden. Durch die Bildung von Wassergenossenschaften und Wasserverbänden 
können somit Nutzen und Belastungen zwischen Oberliegern und Unterliegern kompensiert oder 
ausgeglichen werden. 

Als organisatorische / rechtliche Maßnahme handelt es sich um eine nicht-bauliche Maßnahme. Durch die 
angestrebte Realisierung von Schutzmaßnahmen kann sie zur Risikoreduktion durch Retention, durch 
Abflussertüchtigung und durch Reduktion negativer Feststoffprozesse (Eintiefung, Erosion und Anlandung) 
beitragen. 

Mit der Gründung von Wasserverbänden und Wassergenossenschaften sind relativ niedrige Kosten 
verbunden. Unter dem Aspekt, dass manche Maßnahmen nur mit Unterstützung dieser organisatorischen 
Maßnahme umgesetzt werden konnten und die damit einhergehende Risikoreduktion erreicht wurde, kann 
man von einer sehr hohen Kosten- Wirksamkeit ausgehen. 

AKTUELLER STATUS 

In 43 % der APSFR wurde bereits eine Wassergenossenschaft oder ein Wasserverband zur Unterstützung 
von Maßnahmenrealisierungen gebildet.  
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5.6.2 HANDLUNGSFELD SCHUTZ 

5.6.2.1 M06: FLÄCHEN IM EINZUGSGEBIET RETENTIONSWIRKSAM 
BEWIRTSCHAFTEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Maßnahmen für die Erhaltung, Sicherung und Verbesserung des Wasser- und Feststoffrückhalts in den 
Einzugsgebieten werden geplant und umgesetzt. Dies sind insbesondere flächenwirtschaftliche Maßnahmen 
der Land- und Forstwirtschaft, sowie Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von 
Flächenversiegelung. 

WIRKUNG 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine nicht-bauliche Maßnahme, die einen nennenswerten Beitrag zur 
Zielerfüllung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und zur Anpassung an den Klimawandel liefern kann. Die 
Maßnahme wirkt durch den Rückhalt von Niederschlag im Einzugsgebiet, und somit Retention von 
Hochwasser sowie durch Reduktion nachteiliger Feststoffprozesse direkt auf die Reduktion des 
Hochwasserrisikos.  

Durch die Anpassung der Bewirtschaftung in der Landwirtschaft, die Anpassung der Waldbewirtschaftung, 
die Anwendung einschlägiger Regelungen im Bebauungsplan, Erosionsschutzmaßnahmen, 
Gewässerrandstreifen, Regionalprogramme, Regionalplanungen und auch kleinräumliche Maßnahmen, wie 
Versickerungsanlagen (Rigole, Becken, Schächte, etc.) trägt die Maßnahme auch erheblich zur 
hochwasserangepassten Nutzung und Entwicklung bei. Durch die Bündelung einer Reihe von ÖPUL-
Maßnahmen (z.B. Begrünungen, Mulch- und Direktsaat, mit Fruchtfolgeauflagen, Erosionsschutz, 
Biologische Bewirtschaftung) ist es nachweislich durch die Steigerung des Humusgehaltes gelungen, die 
Puffer-, Filter- und Speicherfunktion der Acker- und Weingartenböden zu verbessern. Durch die 
Verbesserung der physikalischen Bodenqualität, die auch vom Humusgehalt abhängt, sind eine erhöhte 
Infiltrationsleistung und weniger Verschlämmungen zu erwarten. In gewissem Umfang können 
Unwetterkatastrophen wie Hochwasser in ihren negativen Auswirkungen gemildert werden. Die Wirkungen 
der ÖPUL-Agrarumweltmaßnahmen auf die Bodenqualität gehen deutlich in Richtung einer „win-win“-
Situation: Die Produktivität der Böden wird gesteigert, die Effizienz des Düngemitteleinsatzes wird 
verbessert, nachteilige Umwelteffekte werden somit vermindert, die Treibhausgasemissionen sinken und 
ungünstige Witterungsbedingungen durch den Klimawandel können besser abgefedert werden.  

Der Eingriff in teilweise historisch gewachsene Wirtschafts- und Bewirtschaftungsformen ist oft ein 
langwieriger Prozess, der sich aufwändig gestalten kann. Die dafür aufzubringenden Kosten entfalten aber 
nachhaltig ihre Wirkung. Wegen der zahlreichen Bereiche und Sektoren, in denen Nutzen erzeugt werden 
können, und da die Bewertung des Nutzens auf genereller Ebene schwierig ist, wird von einer hohen Kosten-
Wirksamkeit ausgegangen.  
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5.6.2.2 M07: ÜBERFLUTUNGSGEBIETE UND ABLAGERUNGSGEBIETE 
WIEDERHERSTELLEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Abgetrennte Überflutungsgebiete, Altarme, Ablagerungs- und Ausschotterungsflächen werden wieder an das 
Gewässer angebunden und somit für den Hochwasserfall verfügbar gemacht. Eine Ausweisung potentieller 
Überflutungs- und Ablagerungsgebiete wird mittels Kartierung und Digitalisierung gewährleistet. 

WIRKUNG 

Die Maßnahme Überflutungsgebiete und Ablagerungsgebeite wiederherstellen ist eine bauliche Maßnahme, 
die speziell zur Retention von Hochwasser und Reduktion von nachteiligen morphodynamischen Prozessen 
zur Risikoreduktion beiträgt. Gleichzeitig können durch Aktivierung und Anbindung von Altarmen und 
Nebengewässern, das Öffnen von Verrohrungen, die Ökologisierung von Flussbaumaßnahmen, 
Profilaufweitungen und den Rückbau von Hochwasserschutzmaßnahmen für land- und forstwirtschaftliche 
Flächen Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie unterstützt werden und ein Beitrag zur 
Klimawandelanpassung geleistet werden. 

Mit der Umsetzung der Maßnahme sind oft lanfristige Planungs- und Verhandlungsprozesse (Grunderwerb) 
verbunden. Die Maßnahmen werden generell dann gefördert, wenn das Kosten-Nutzen Verhältnis größer 
(gleich) 1 ist. Aus diesem Grund wird von einer ausgeglichenen Kosten-Wirksamkeit ausgegangen, wobei 
ökologische Nutzen oft schwer quantitativ zu bewerten sind und in die Bewertungen oft nur beschreibend 
eingehen. 

AKTUELLER STATUS 

Auf Grund der räumlichen Gegebenheiten und topographischen Randbedingungen in den APSFR – meist 
Siedlungsbereiche mit begrenztem Platzbedarf bzw. hohem Nutzungsdruck – ist für 67 % der APSFR diese 
Maßnahme im aktuellen Planungszyklus nicht vorgesehen.  

 
Abbildung 30: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M07 

In beinahe einem Drittel der APSFR (31%) sind Maßnahmen zumindest angedacht oder auch schon 
umgesetzt: 12 % noch nicht begonnen, 5 % in Planung, 2% Planungen vorhanden und 6% in Umsetzung. 8% 
der APSFR weisen vollständig umgesetzte Maßnahmen auf. 
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5.6.2.3 M08: SCHUTZ- UND REGULIERUNGS(WASSER)BAUTEN PLANEN UND 
ERRICHTEN 

5.6.2.3.1 M08 A) HOCHWASSER- UND FESTSTOFFRÜCKHALTEANLAGEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Zur Dämpfung der Hochwasserwelle werden Hochwasserrückhalteanlagen geplant und errichtet. Für den 
Rückhalt potentiell nachteiliger Feststofffrachten werden Feststoffrückhalteanlagen geplant und errichtet.  

WIRKUNG 

Anlagen zum Hochwasser- und Feststoffrückhalt (Ausschotterungsbecken, Geschiebesperren, 
Profilaufweitungen, steuerbare und nicht steuerbare Rückhaltebecken im Haupt- oder Nebenschluss) wirken 
direkt auf die Hochwasserrisikoreduktion. Die Maßnahme trägt durch Retention zur Reduktion der 
Hochwassergefahr bei und hat somit zum Ziel die nachteiligen Folgen für die menschliche Gesundheit, die 
Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten gar nicht entstehen zu lassen bzw. bis auf ein 
akzeptables Maß zu mindern. 

Die Förderung von Maßnahmen des Schutz- und Regulierungs(wasser)baus setzt im Regelfall ein Kosten-
Nutzen-Verhältnis von 1 oder größer voraus. Die durch die Maßnahme erzielten Nutzen müssen zumindest 
gleich oder höher als die Kosten sein. Somit ist von einer ausgeglichenen bis hohen Kosten-Wirksamkeit 
auszugehen. 

AKTUELLER STATUS 

In 15 % der APSFR wurden bereits Hochwasser- und Feststoffrückhalteanlagen vollständig umgesetzt, in 
33 % der APSFR befinden sich diese in Umsetzung. Des Weiteren liegen für 5 % der APSFR Planungen vor, 
oder wurden bereits begonnen (18%). 

 
Abbildung 34: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M08a 

Für rund ein Viertel (24%) der APSFR ist die Umsetzung der Maßnahme nicht vorgesehen,  
5 % weisen aktuell keinen Status auf. 
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5.6.2.3.2 M08 B) LINEARE SCHUTZMAßNAHMEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Zur Erhöhung der Abfluss- und Feststofftransportkapazität im Siedlungsgebiet werden lineare 
Schutzmaßnahmen errichtet. Es werden Maßnahmen für eine möglichst rasche Hochwasserabfuhr in 
Restrisikogebieten ergriffen, um die Schadwirkung im Überlastfall und Versagensfall möglichst gering zu 
halten.  

WIRKUNG 

Lineare Schutzmaßnamen (z.B. Hochwasserschutzdamm, Hochwasserschutzmauer, mobiler 
Hochwasserschutz, Sohleintiefung), wirken direkt auf die Hochwasserrisikoreduktion. Die Maßnahme trägt 
durch Abflussertüchtigung zur Reduktion der Hochwassergefahr bei und hat somit zum Ziel die nachteiligen 
Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten durch 
schadfreie Ableitung des Hochwassers zu vermeiden bzw. auf ein akzeptables Maß zu mindern. 

Die Förderung von Maßnahmen des Schutz- und Regulierungs(wasser)baus setzt im Regelfall ein Kosten-
Nutzen Verhältnis von 1 oder größer voraus. Sprich, die durch die Maßnahme erzielten Nutzen müssen 
zumindest gleich oder höher als die Kosten sein. Somit ist von einer ausgeglichenen bis hohen Kosten-
Wirksamkeit auszugehen. 

AKTUELLER STATUS 

In 15 % der APSFR wurden bereits lineare Maßnahmen vollständig umgesetzt, in 38 % der APSFR befinden 
sich diese in Umsetzung. Des Weiteren liegen für 4 % der APSFR Planungen vor, oder wurden bereits 
begonnen (21%). 

 
Abbildung 38: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M08b 

In 15 % der APSFR ist die Umsetzung der Maßnahme nicht vorgesehen, 7 % weisen aktuell keinen Status 
auf. 
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5.6.2.3.3 M08 C) SONSTIGE MAßNAHMEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Bremsung und Ablenkung von Murgängen, sowie Maßnahmen gegen die Entstehung von murartigen 
Ereignissen werden geplant und ergriffen. Zur Verminderung von Massenbewegungen an Hängen werden 
Hangsicherungsmaßnahmen geplant und errichtet. 

WIRKUNG 

Sonstige Schutzmaßnamen (z.B. Murablenkbauwerke, Murbrecher, Maßnahmen der Hangstabilisierung und 
–konsolidierung), wirken direkt auf die Hochwasserrisikoreduktion. Die Maßnahme trägt durch die 
Reduktion von nachteiligen morphodynamischen Prozessen zur Verringerung des Hochwasserrisikos bei 
und hat somit zum Ziel die nachteiligen Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe 
und wirtschaftliche Tätigkeiten durch Rückhalt bzw. schadfreie Ableitung zu vermeiden bzw. auf ein 
akzeptables Maß zu mindern. 

Die Förderung von Maßnahmen des Schutz- und Regulierungs(wasser)baus setzt im Regelfall ein Kosten-
Nutzen Verhältnis von 1 oder größer voraus. Sprich, die durch die Maßnahme erzielten Nutzen müssen 
zumindest gleich oder höher als die Kosten sein. Somit ist von einer ausgeglichenen bis hohen Kosten-
Wirksamkeit auszugehen. 

AKTUELLER STATUS 

In 11 % der APSFR wurden Maßnahmen bereits vollständig umgesetzt, in 9 % der APSFR befinden sich 
diese in Umsetzung. Des Weiteren wurde in 8 % der APSFR mit der Planung begonnen bzw. diese 
abgeschlossen. 

 
Abbildung 42: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M08c 

Maßnahmen zur Bremsung und Ablenkung von Murgängen, sowie Maßnahmen gegen die Entstehung von 
murartigen Ereignissen werden vorwiegend in Wildbacheinzugsgebieten geplant und umgesetzt. Dies trifft 
nur auf einen Teil der im Rahmen der vorläufigen Risikobewertung ausgewiesenen APSFR zu. Aus diesem 
Grund lässt sich auch der relativ hohe Prozentsatz an APSFR erklären, in denen die Maßnahme im aktuellen 
Zyklus nicht vorgesehen ist. 
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5.6.2.4 M09: OBJEKTSCHUTZMASSNAHMEN UMSETZEN UND ADAPTIEREN 

KURZBESCHREIBUNG 

Objektschutzmaßnahmen werden an Neuanlagen und bestehenden Gebäuden entsprechend der geltenden 
Rechts- und Techniknormen vorgeschrieben und umgesetzt. Für bestehende Wohn- und Nutzgebäude im 
Hochwasserabflussbereich werden gefahrenangepasste Nutzungskonzepte erstellt. Besondere 
Vorkehrungen/Vorschreibungen für die Lagerung wassergefährdender Stoffe werden getroffen. Potentiell 
Betroffene treffen entsprechende Eigenvorsorge. 

WIRKUNG 

Objektschutzmaßnahmen sind bautechnische Maßnahmen an oder im unmittelbaren Nahbereich von 
Gebäuden, die zur Minimierung von Gebäudeschäden im Hochwasserfall dienen, wie Auftriebssicherung, 
Erosionsschutz, Hochwasser angepasste Nutzung und Ausstattung. Mobile Schutzelemente an Fenstern und 
Türen sowie wasserdichte Bauweisen tragen direkt zur Schadenabwehr für Leben und Gesundheit bei und 
leisten einen erheblichen Beitrag zur hochwasserangepassten Nutzung und Entwicklung. 

In Österreich wird prinzipiell angestrebt, relevante (höherwertige) Nutzungen gegenüber einem 100-
jährlichen Hochwasserereignis zu schützen. Ein vorhandener Hochwasserschutz kann daher nicht vor allen 
(möglichen) Ereignissen, sondern nur bis zu einem gewissen Ausmaß Schutz bieten. Der Überlastfall bzw. 
der Versagensfall kann trotzdem zu Schäden führen und wird als Restrisiko bezeichnet. 

Objektschutzmaßnahmen können das Hochwasserrisiko über das angestrebte Schutzziel (z. B. gegen seltene 
Ereignisse bzw. im Falle des Versagens von Schutzvorrichtungen) hinaus reduzieren. Auch wenn die 
Errichtung von Schutz- und Regulierungs(wasser)bauten unwirtschaftlich ist (z.B. bei Einzelobjekten) sowie 
bei Gefährdungen durch oberflächlich abfließendes Wasser ohne Gewässerbezug („pluvial floods“), kann 
das Hochwasserrisiko reduziert werden. 

Durch die relativ geringen Kosten solcher Anpassungen (z.B. bei Eigenheimen im Bereich von 
üblicherweise wenigen 1000 €) und den damit zu verhindernden hohen Schäden, auch wenn diese sehr selten 
zu erwarten sind, wird bei Objektschutzmaßnahmen generell von einer hohen bis sehr hohen Kosten-
Wirksamkeit bzw. einem sehr guten Nutzen-Kosten-Verhältnis ausgegangen. 

AKTUELLER STATUS 

Der aktuelle Status der Maßnahme zeigt, dass hier in weiten Bereichen (90%) eine Maßnahmenumsetzung 
stattfindet, bzw. abgeschlossen wurde. Dies bezieht sich insbesondere auf die organisatorischen29 und 
rechtlichen Grundlagen. 

                                                        

 

29 Die Dokumente sind auf der Website des niederösterreichischen Zivilschutzverbandes NOEZSV, des BMLFUW und des 
österreichischen Wasser- und Abwasserverbandes ÖWAV abrufbar 

http://www.noezsv.at/noe/media/0_Dokumente/LM_Kraft_des_Wassers_Aufl4_2010.pdf
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5.6.2.5 M10: ABSIEDLUNG UND UMWIDMUNG PRÜFEN UND / ODER DURCHFÜHREN 

KURZBESCHREIBUNG 

Es werden Absiedlungs- und Umwidmungsmaßnahmen im Rahmen einer Variantenuntersuchung geprüft 
und gegebenenfalls umgesetzt. Eine freiwillige Absiedlung aufgrund einer besonders exponierten Lage von 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden wird angeregt und finanziell unterstützt. 

WIRKUNG 

In Bereichen mit Hochwassergefährdung, wo die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen nicht 
verhältnismäßig bzw. auf Grund der örtlichen Bedingungen nicht möglich ist, kann es sinnvoll sein, 
vorhandene Gebäude abzusiedeln. Dabei werden die bestehenden Gebäude (z.B. Objekte in Streulage bzw. 
in besonders exponierter Lage) abgelöst und alternative Flächen zur Errichtung von (Wohn-) Gebäuden zur 
Verfügung gestellt. Die abgelösten Gebäude werden anschließend abgetragen und das ehemalige Bauland in 
Grünland umgewidmet. 

Durch die Vermeidung bzw. Entfernung von Schadenspotential aus dem Gefährdungsbereich führt die 
Absiedlung dauerhaft zur Risikoreduktion und hat daher grundsätzlich eine sehr hohe Wirksamkeit. 
Betrachtet man die Absiedlung und Umwidmung aus der gesellschaftlichen Perspektive, sind auch die 
sozialen und persönlichen Belastungen für die Betroffenen zu berücksichtigen. 

In den vergangenen Jahren kam es anlassbezogen zu einigen Absiedlungsprojekten. Diese sind meist im 
Zuge von Maßnahmenplanungen bzw. Maßnahmenumsetzungen durchgeführt und abgewickelt worden. 
Volkswirtschaftlich betrachtet ist eine ausgeglichene Kosten-Wirksamkeit zu erwarten, da ja der Wert der 
Gebäude abgelöst werden muss und die Gebäude selbst entfernt werden. Wenn zusätzlich Ersatzflächen zur 
Verfügung gestellt werden bzw. Abrisskosten sowie soziale und persönliche Belastungen hinzukommen, 
wird die Kosten-Wirksamkeit eher gering einzustufen sein.  

Aus ökologischer Sicht können Absiedlungen Verbesserungen der biologischen Vielfalt in den abgesiedelten 
Überflutungsgebieten und ggf. des Gewässerzustandes bewirken. Voraussetzung dafür ist jedoch eine 
Zurücknahme der landwirtschaftlichen Nutzung in diesen Gebieten.  

AKTUELLER STATUS 

Nach Prüfung der Maßnahme kann die Notwendigkeit zur Absiedlung im Zuge der Planung von 
Schutzmaßnahmen oft ausgeschlossen werden. Es zeigt sich, dass trotzdem in 23 % der APSFR die 
Maßnahme, im Sinne der Prüfung und ggf. Durchführung, vollständig umgesetzt wurde. 
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5.6.2.6 M11: GEWÄSSERAUFSICHT DURCHFÜHREN UND VERBESSERN 

KURZBESCHREIBUNG 

Der Zustand der Gewässer und der Hochwasserschutzanlagen wird regelmäßig kontrolliert und die 
Behebung der festgestellten Mängel veranlasst. 

WIRKUNG 

Durch regelmäßige Gewässerbegehungen im Rahmen der Gewässerzustandsaufsicht, Gewässermonitoring 
und Wilbachbegehungen können Probleme an Hochwasserschutzanlagen und Gewässern (dichter Bewuchs, 
Wühltieraktivitäten, Böschungsanrisse, Anlagerungen, Erosion, etc.) rechtzeitig festgestellt und behoben 
werden. Diese nicht-bauliche Maßnahme trägt somit direkt zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit von 
Hochwasserschutzanlagen sowie zur Abflussertüchtigung und Reduktion von nachteiligen 
morphodynamischen Prozessen an Gewässern bei. 

Es handelt sich um eine zeitaufwändige Maßnahme von der, durch die Vermeidung von Versagensfällen und 
Schäden, eine hohe Wirksamkeit ausgeht. Die Kosten-Wirksamkeit wird als hoch eingestuft. 

AKTUELLER STATUS 

Der aktuelle Stand der Maßnahme wurde größtenteils als periodische (regelmäßige) Umsetzung gemeldet 
(91%) bzw. in 9% der APSFR als teilweise umgesetzt, da es ein laufender Prozess ist und Verbesserungen 
regelmäßig berücksichtigt werden. 

 
Abbildung 54: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M11 
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5.6.2.7 M12: HOCHWASSERSCHUTZANLAGEN INSTAND HALTEN, BETREIBEN UND 
VERBESSERN, GEWÄSSERPFLEGE DURCHFÜHREN 

KURZBESCHREIBUNG 

Hochwasserschutzanlagen und Schutzsysteme werden konsensgemäß instand gehalten, ggf. saniert, 
verbessert und / oder an den Stand der Technik angepasst. Betriebsvorschriften für 
Hochwasserschutzanlagen werden erstellt. Die Betriebsweise bestehender Schutzsysteme wird periodisch 
evaluiert. Die zur Sicherstellung der Hochwasserabfuhrkapazität erforderliche Instandhaltung der Gewässer 
außerhalb bestehender Hochwasserschutzanlagen (Gewässerpflege) wird durchgeführt. 

WIRKUNG 

Die Maßnahme „Hochwasserschutzanlagen in Stand halten, betreiben und verbessern, Gewässerpflege 
durchführen“ kann in mehreren Bereichen ihre Wirkung entfalten. Einerseits kann durch die Räumung und 
Instandhaltung von Maßnahmen zum Rückhalt von Hochwasser und Sedimenten die Retention bzw. 
Vermeidung von nachteiligen morphodynamischen Prozessen und somit die Reduktion der 
Hochwassergefahr gewährleistet werden, andererseits kann durch die Gewässerpflege und somit die 
Erhaltung des Abflussquerschnitts durch die Abflussertüchtigung dieser Beitrag geleistet werden.  

Die Maßnahme umfasst z.B. den Betreuungsdienst der WLV, Betriebsvorschriften für 
Hochwasserschutzanlagen, die  Gewässerpflegepläne, Instandhaltungsprogramme der BWV und viadonau 
und die Kontrolle nach abgelaufenen Hochwasserereignissen. Der Aufwand für die Instandhaltungs-, 
Betriebs- und Gewässerpflegemaßnahmen ist beträchtlich und nimmt mit den Jahren stetig zu. Er ist jedoch 
dadurch gerechtfertigt, dass bei Unterlassung dieser Maßnahmen die vorhandenen Hochwasserschutzanlagen 
ihre Funktionsfähigkeit teilweise sehr rasch (innerhalb weniger Jahre) verlieren können. Daher wird von 
einer ausgeglichenen bis hohen Kosten-Wirksamkeit dieser Maßnahmen ausgegangen. 

Die ökologische Situation des Gewässers und der gewässernahen Bereiche kann - in den durch die 
Schutzfunktion vorgegebenen Grenzen - durch die Wahl geeigneter Methoden der Gewässerpflege und 
Instandhaltung verbessert werden. 

AKTUELLER STATUS 

Für den aktuellen Stand der Planung zeigt sich ein einheitliches Bild der periodischen Umsetzung für alle 
APSFR. 
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5.6.2.8 M13: BETRIEBSVORSCHRIFTEN FÜR HOCHWASSERGEFÄHRDETE ODER 
HOCHWASSERBEEINFLUSSENDE ANLAGEN ERSTELLEN 

5.6.2.8.1 M13 A) BETRIEBSVORSCHRIFTEN FÜR WASSERKRAFTANLAGEN  

KURZBESCHREIBUNG 

Betriebsvorschriften für Wasserkraftanlagen in Überflutungsgebieten werden erstellt und periodisch mit dem 
Katastrophenschutzplan abgestimmt. 

WIRKUNG 

Abhängig von der Ausführung der jeweiligen Wasserkraftanlagen, wie Talsperren und Flusskraftwerken, 
oder sonstigen hochwasserbeeinflussenden Anlagen kann durch die Überarbeitung, Anpassung, 
Aktualisierung oder Erstellung von Betriebsvorschriften direkt Einfluss auf die Reduktion der 
Hochwassergefahr genommen werden (z.B. spezielle Vorschriften für den Hochwasserfall).  

Durch das z.B. frühzeitige Ablassen von vollgefüllten Speichern, das rechtzeitige Öffnen von Wehren oder 
Seeklausen, etc. kann rechtzeitig Retentionsraum geschaffen werden, der im Ereignisfall von großer 
Bedeutung sein kann. Eine periodische Abstimmung mit dem Katastrophenschutzplan ermöglicht eine 
zielgerichtete Einsatz- bzw. Evakuierungsplanung. Die Festlegung von Betriebsvorschriften wird im Zuge 
des Bewilligungsverfahrens vorgeschrieben. 

Da die Erstellung, Überarbeitung und Aktualisierung im Sinne einer Risikominimierung relativ geringe 
Kosten verursacht, aber teilweise sehr hohe Wirkung entfalten kann (dort wo die Themenstellung nicht 
explizit behandelt wird), wird von einer hohen Kosten-Wirksamkeit ausgegangen. Zu berücksichtigen bleibt 
allerdings, dass ggf. betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kosten aus einer damit einhergehenden 
eingeschränkten energiewirtschaftlichen Nutzung entstehen können 

AKTUELLER STATUS 

Der aktuelle Stand der Planung zeigt, dass in ca. der Hälfte (47%) der APSFR Wasserkraftanlagen 
vorhanden sind.  

 
Abbildung 62: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M13a 
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5.6.2.8.2 M13 B) BETRIEBSVORSCHRIFTEN FÜR GEWERBE- UND 
INDUSTRIEBETRIEBE 

KURZBESCHREIBUNG 

Betriebsvorschriften für Gewerbe- und Industriebetriebe in Überflutungsgebieten werden erstellt und 
periodisch mit dem Katastrophenschutzplan abgestimmt. 

WIRKUNG 

Durch Betriebsvorschriften zur Lagerung von z.B. gefährlichen Gütern und Stoffen, Unterbringung von IT 
Infrastruktur, Elektroinstallationen, Ölheizungen (oberhalb eines gewissen Hochwasserniveaus) können 
einerseits die Hochwasserschäden im Betrieb und andererseits die Schäden ausgehend vom Betrieb erheblich 
reduziert werden. Eine regelmäßige Abstimmung mit dem Katastrophenschutzplan kann zu einer gezielte 
Bergung und somit Vermeidung von, speziell, Umweltschäden beitragen. Im Ereignisfall kann ein 
Katastrophenschutzbeauftragter wesentliche Hilfestellung zur geordneten Evakuierung und Lagerung 
beitragen. 

Es handelt sich um eine nicht-bauliche Maßnahme, die direkt auf die hochwasserangepasste Nutzung und 
Entwicklung abzielt und somit zur Schadenabwehr erheblich beitragen kann. Der nennenswerte Nutzen 
durch teilweise nur geringe Anpassungen im Betrieb lässt auf eine hohe bis sehr hohe Kosten-Wirksamkeit 
schließen. 

AKTUELLER STATUS 

In 25% der APSFR wird die Maßnahme bzw. die Abstimmung mit dem Katastrophenschutzplan periodisch 
umgesetzt. In 18% der APSFR wurde mit der Planung begonnen bzw. diese abgeschlossen und in 13 % der 
APSFR wurde der Bedarf zur Planung bzw. periodischen Umsetzung festgestellt, es wurde jedoch zum 
aktuellen Zeitpunkt noch nicht damit begonnen. 

 
Abbildung 66: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M13b 
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5.6.3 HANDLUNGSFELD BEWUSSTSEIN 

5.6.3.1 M14: INFORMATIONEN ÜBER HOCHWASSERGEFAHREN UND DAS 
HOCHWASSERRISIKO AUFBEREITEN UND FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT IN 
GEEIGNETER WEISE BEREIT STELLEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Vorliegende Fachgrundlagen werden für die Öffentlichkeit in leicht verständlicher und einfach zugänglicher 
Form aufbereitet und über Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit verbreitet. Begleitend dazu soll es eine 
professionelle Medienarbeit geben. Die Information über die Exposition von Liegenschaften gegenüber 
Hochwassergefährdungsbereichen wird sichergestellt. 

WIRKUNG 

Mit Hilfe von Broschüren, Handlungsanleitungen, Internetangeboten und im Rahmen der Zusammenarbeit 
und Vernetzung mit relevanten Akteuren werden Informationen über Hochwassergefahren und 
Hochwasserrisiko aufbereitet und für die Öffentlichkeit in geeigneter Weise bereit gestellt. Es handelt sich 
um eine nicht-bauliche Maßnahme, die auf die Risikoreduktion durch hochwasserangepasste Nutzung, 
hochwasserangepasste Entwicklung und Schadenabwehr (z.B. durch das Setzen von 
Objektschutzmaßnahmen) abzielt. Die Wirkung auf die Risikoreduktion wird durch Maßnahmen bzw. 
Information (in Abständen von nicht mehr als 3 Jahren) optimiert. Es zeigt sich, dass nach diesem Zeitraum 
das Gefahren- und Risikobewusstsein nennenswert abnimmt und somit aktiv und regelmäßig aufgefrischt 
werden muss.  

Alle Informationen, Grundlagen und Dokumente zum Thema Hochwasserrisiko werden vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über das 
Wasserinformationssystem Austria (WISA) verfügbar gemacht. So wurden auch die einzelnen Schritte der 
Umsetzung der EU-HWRL (vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos, Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten) inkl. relevanter Hintergrunddokumente auf http://wisa.bmlfuw.gv.at/ bereitgestellt.  

Zwei weitere Plattformen im Internet informieren über Hochwasser und Hochwasserrisiken: eHYD bietet 
unter der Adresse http://ehyd.gv.at/ dem Fachpublikum und der betroffenen Bevölkerung Zugang zu 
aktuellen hydrografischen Daten, informiert über das aktuelle Niederschlags- und Abflussgeschehen und 
warnt vor Hochwasserereignissen. HORA bietet unter der Adresse http://www.hora.gv.at/ interessante und 
wichtige Informationen über das lokale Naturgefahrenrisiko für die Bevölkerung an. Mit einfacher 
Adresseingabe kann abgefragt werden, ob ein Standort in einem von Hochwasser, Erdbeben, Sturm, Hagel 
oder Schnee gefährdeten Gebiet liegt. 

Um auch der breiten Öffentlichkeit einen einfachen Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen, wurde 
bereits 2009 die Internetplattform Wasseraktiv etabliert.  

Unter www.wasseraktiv.at stehen die relevanten Informationen breitenwirksam aufbereitet zur Verfügung.  

Für ein interessiertes breites Publikum wurde vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft speziell für die Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Publikumsbroschüre 
herausgebracht, die sowohl den Hochwasserrisikomanagementplan RMP 2015 als auch den Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplan NGP 2015 zum Inhalt hat. Der Bevölkerung wurde damit die Möglichkeit 
geboten, sich in verständlicher, leicht lesbarer Form einen Einblick in beide Fachmaterien zu verschaffen 
und die bereitgestellten Beteiligungsmöglichkeiten zu nutzen. 
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5.6.3.2 M15: BETEILIGUNG ZU THEMEN DER HOCHWASSERGEFAHREN UND DES 
HOCHWASSERRISIKOS FÖRDERN 

KURZBESCHREIBUNG 

Das Bewusstsein für Hochwassergefahren und Hochwasserrisiken in der Bevölkerung soll durch Information 
(Einwegkommunikation) und Dialog (Zweiwegkommunikation) erhöht werden und in weiterer Folge zu 
konkreten Handlungen führen.  

Es werden Naturgefahrenplattformen eingerichtet, um die überregionale, regionale oder lokale Abstimmung 
der Ziele und Maßnahmen des Naturgefahrenmanagements, des Katastrophenschutzes, der Energiewirtschaft 
und der Raumplanung sowie des Natur- und Umweltschutzes zu verbessern. 

WIRKUNG 

Im Rahmen von Plattformen, wie der Plattform Schutz vor Naturgefahren nach Alpenkonvention, 
Landeskoordinationsausschüssen (für den Katastrophenschutz), der UN ISDR (United Nations International 
Strategy for Desaster Risk Reduction), Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung, sowie social 
media wird die Beteiligung von interessierten Stellen aber vor allem auch der breiten Bevölkerung 
ermöglicht und forciert. 

Durch die Beteiligung am Prozess Hochwasserrisikomanagement steigt einerseits das Verständnis für die 
Problemstellung aber auch die Akzeptanz gegenüber den zu setzenden Maßnahmen, da man Teil des 
Prozesses ist. 

Ein wichtiges Instrument zur Förderung der aktiven Beteiligung der (interessierten) Öffentlichkeit ist der 
2005 vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ins Leben 
gerufene „Runde Tisch Wasser“, an dem Vertreterinnen und Vertreter von bundesweit tätigen 
Organisationen und Verbänden aus den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft, Städte und Gemeinden, 
Fischerei, Umweltorganisationen, Wasserkraft, Wasserversorgung oder Gewässerschutz teilnehmen und sich 
zu Entwicklungen in der nationalen Wasserwirtschaft austauschen können. Ziel ist eine „offene 
Dialogkultur“, die eine klare Sicht auf die einzelnen Positionen ermöglichen soll. Der „Runde Tisch 
Wasser“ wird sowohl für die Themen der Hochwasserrichtlinie als auch für jene des Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplans integrativ im Sinne der EU-Vorgaben genützt. 

Das Projekt „Flussdialog“ wurde 2008/2009 vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft gemeinsam mit dem Land Oberösterreich entwickelt und umgesetzt. Ziel war es, auf 
regionaler Ebene bzw. in Flusseinzugsgebieten vertiefende Öffentlichkeitsbeteiligung zu ermöglichen und 
Partizipations-Know-how zu schaffen. Methodisch baut das Projekt „Flussdialog“ auf drei unterschiedlichen 
Stufen auf:  
(1). Stakeholder-Einbindung: erfolgt in Form von Workshops oder Mailings, um die Positionen und 
Forderungen der flussspezifischen Stakeholder (Land- und Forstwirtschaft, Wasserkraft, Fischerei, 
Wirtschaft, Umweltschutzorganisationen etc.) einzuholen.  
(2) Online-Befragung: Die im 1. Schritt erhobenen Positionen werden in allgemeiner Art zu Fragen 
aufbereitet. Im Rahmen einer Online-Befragung kann die Bevölkerung im jeweiligen Flusseinzugsgebiet 
ihre Meinung zur zukünftigen Gestaltung ihres Flusses äußern.  
(3) Dialogveranstaltung: Im Rahmen einer vorläufigen Abschlussveranstaltung werden die Ergebnisse der 
Online-Befragung präsentiert und gemeinsam mit allen Interessierten die weitere wasserwirtschaftliche 
Entwicklung des Flusses diskutiert.  
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5.6.3.3 M16: BILDUNGSAKTIVITÄTEN ZU HOCHWASSERGEFAHREN UND 
HOCHWASSERRISIKO SETZEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Adäquate Bildungsmaßnahmen werden schon im Kindergarten- und Schulalter gesetzt, um die Bevölkerung 
möglichst frühzeitig mit den Themen der Hochwassergefahren und des Hochwasserrisikos vertraut zu 
machen. 

WIRKUNG 

Ergänzend zu den Maßnahmen M14 und M15, die im Wesentlichen auf Erwachsene abzielen, zeigt sich 
immer mehr, dass bereits eine frühe Auseinandersetzung mit den Themen Hochwassergefahren und 
Hochwasserrisiko ein nachhaltiges Bewusstsein schafft und so erheblich zur Risikoreduktion beitragen 
können. Durch die sehr frühe Befassung mit dem Prozess Hochwasserrisikomanagement steigt einerseits das 
Verständnis für die Problemstellung aber auch die Akzeptanz gegenüber den zu setzenden Maßnahmen. 

Daher wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ein 
spezieller Fokus auf die Zielgruppe der Jugendlichen (13-19 Jahre) gelegt. Mit der Internetplattform 
Generation Blue werden unter www.generationblue.at laufend aktuelle Informationen zum Thema Wasser 
aufbereitet und relevante Wissensangebote zielgruppenorientiert angeboten. Das erfolgreichste Tool auf 
diesem Sektor ist der „Trinkpass“, an dem sich jährlich 30.000 Jugendliche beteiligen. Schulen werden hier 
aktiv angesprochen. Zusätzlich werden zeitgemäße Formate wie Youtube (WissensflutTV) und Facebook 
bespielt, um junge Menschen zu erreichen. Dem Thema Hochwasser ist eine eigene WissensflutTV 
gewidmet. 

Es handelt sich um eine nicht-bauliche Maßnahme, die auf die Risikoreduktion durch hochwasserangepasste 
Nutzung, hochwasserangepasste Entwicklung abzielt. Die Wirkung auf die Risikoreduktion wird durch 
regelmäßige Aktivitäten optimiert.  

Der Prozess zur Schaffung von Bildungsaktivitäten zu den Themen der Hochwassergefahren und des 
Hochwasserrisikos wird eher als zeitaufwändig eingeschätzt, wobei bei zielgerichteter Anwendung 
erhebliche Nutzen erzielt werden können, und somit das Bewusstsein zum Thema Hochwasserrisiko 
gesteigert werden kann. Aus diesem Grund kann man bei dieser Maßnahme von einer hohen Kosten-
Wirksamkeit ausgehen. 

AKTUELLER STATUS 

In einem großen Teil (91%) der APSFR werden Bildungsaktivitäten zu Hochwassergefahren und 
Hochwasserrisiko gesetzt.  
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5.6.4 HANDLUNGSFELD VORBEREITUNG 

5.6.4.1 M17: MONITORINGSYSTEME, PROGNOSEMODELLE UND WARNSYSTEME 
SCHAFFEN UND BETREIBEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Eine entsprechende Datenbasis für Hochwasserprognosen wird weitergeführt und verbessert. Bestehende 
Niederschlags-Abflussmodelle und Lamellen-Prognosemodelle werden betrieben oder neue geschaffen. 
Monitoringsysteme für latente Gefahrenherde werden eingerichtet. Warnsysteme werden weitergeführt, 
verbessert oder in Abstimmung mit allen Akteuren neu geschaffen. 

WIRKUNG 

Die ständige Aktualisierung, Überprüfung und ggf. Anpassung von Monitoringsystemen (als Input), 
Prognosemodellen (als Abbildung der Natur) und Warnsystemen zur gezielten und rechtzeitigen 
Vorbereitung auf Hochwasserereignisse bewirkt eine Steigerung der Zuverlässigkeit und somit eine 
Reduktion von Fehlwarnungen. Dazu bedarf es der ständigen Datenerhebung, Vorhaltung und 
Qualitätskontrolle; (Weiter-) Entwicklung von Systemen und Programmen; der Errichtung und Verdichtung 
von Messstationen und Messnetzen zur Erfassung von meteorologischen und hydrologischen Daten; der 
Entwicklung von hydrodynamischen und hydrologischen Modellen als Grundlage für Prognosemodelle und 
der Implementierung von (online) Frühwarnsystemen an größeren Flüssen. Grenzen der Umsetzbarkeit sind 
meist durch eine sinnvolle Mindestgröße des Einzugsgebiets gegeben, da bei kleineren Einzugsgebieten (und 
somit kürzeren Fließzeiten) die erreichbaren Vorwarnzeiten sowie die damit verbundenen Unsicherheiten 
der Prognose die Erstellung nicht mehr rechtfertigen. 

Es handelt sich um eine nicht-bauliche Maßnahme, die einen erheblichen Beitrag zur Risikoreduktion durch 
Schadenabwehr während des Hochwasserereignisses und durch den Schutz von Leib und Leben leistet. Die 
Erstellung von adäquaten Modellen ist mit Kosten im Bereich von mehreren 10.000 € bis wenigen 100.000 € 
verbunden. Bei ordnungsgemäß funktionierenden Systemen (Erfassung des Niederschlages – Verarbeitung 
im Modell – Interpretation des Modells – Warnung) können Evakuierungen und temporäre 
Schutzmaßnahmen zeitgerecht gesetzt und dadurch Schäden in Millionenhöhe verhindert werden. Aus 
diesem Grund ist von einer hohen bis sehr hohen Kosten-Wirksamkeit auszugehen. 

AKTUELLER STATUS 

Es zeigt sich, dass die Umsetzung der Maßnahme bereits in 42% der APSFR realisiert wurde, und sich in 
34 % der APSFR in Umsetzung befindet. In 23% der APSFR ist die Maßnahme,  auf Grund der 
Einzugsgebietsgröße und damit verbundenen Unsicherheiten in der Prognose, im aktuellen Planungszyklus 
nicht vorgesehen. 
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5.6.4.2 M18: HW KATASTROPHENSCHUTZPLÄNE FÜR DIE BEWÄLTIGUNG 
ERSTELLEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Hochwasserkatastrophenschutzpläne werden gemäß den gesetzlichen Standards unter Berücksichtigung von 
Abflussuntersuchungen und Gefahrenzonenplanungen erstellt und aktualisiert. 

WIRKUNG 

Die Erstellung von Hochwasser-Katastrophenschutzplänen ist eine nicht bauliche Maßnahme, die zur 
Unterstützung und Verbesserung der Schadenabwehr während eines Hochwassers dient. Durch verbesserte 
und institutionalisierte Abläufe im Ereignisfall können so Menschenleben gerettet werden und Sachschäden 
reduziert werden. 

Die Erstellung von Hochwasserkatastrophenschutzplänen (vorwiegend auf Gemeindeebene) kostet im 
Durchschnitt einige 1.000€ bis wenige 10.000€. In Bezug auf die dadurch verhinderten Schäden ist von einer 
sehr hohen Kosten-Wirksamkeit auszugehen. 

AKTUELLER STATUS 

Hochwasser-Katastrophenschutzpläne für die Bewältigung werden aktuell in 63% der APSFR erstellt. in 
21 % der APSFR wurde die Planung bereits abgeschlossen bzw. wird in 15% der APSFR periodisch 
umgesetzt. 

 
Abbildung 86: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M18 
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5.6.4.3 M19: VORAUSSETZUNGEN ZUR UMSETZUNG DER HW-
KATASTROPHENSCHUTZPLÄNE SICHERSTELLEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Die Bereitstellung der erforderlichen HW-bezogenen Informationen und Ausbildungsangebote wird 
sichergestellt, Alarmpläne werden beübt. Bei den Katastrophenschutzbehörden und den 
Einsatzorganisationen werden Maßnahmen zur Einsatzvorbereitung getroffen. Die Ausstattung der Einsatz- 
und Assistenzkräfte mit entsprechend ausgebildetem Personal in ausreichender Stärke und mit 
entsprechender Ausrüstung ist zu gewährleisten.  

Es werden regelmäßig Übungen unter Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung durchgeführt. 
Verhaltensregeln werden kommuniziert. 

WIRKUNG 

Die Ausbildung und Ausrüstung der Einsatzorganisationen und Assistenzkräfte, Übungen des 
Katastropheneinsatzes sowie die Einsatzvorbereitung sind wesentliche Elemente zur Reduktion des 
Hochwasserrisikos während eines Ereignisses. Die Zusammenarbeit sowie ein gemeinsames Verständnis 
von Einsatzkräften und BürgerInnen spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle. Durch die in Österreich sehr 
weit verbreitete Freiwilligkeit bei den Einsatzorganisationen (z.B. Freiwillige Feuerwehr, Rettung, etc.) ist 
die Maßnahme „Voraussetzung zur Umsetzung der HW Katastrophenschutzpläne sicherstellen“ mit 
geringen Kosten und einer sehr hohen Kosten-Wirksamkeit verbunden. 

AKTUELLER STATUS 

Die Maßnahme wird in weiten Bereichen periodisch umgesetzt (86%) bzw. befindet sich in Umsetzung 
(11%). 

 
Abbildung 90: Aktueller Status (Bundesebene) des Maßnahmentyps M19 
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5.6.5 HANDLUNGSFELD NACHSORGE 

Die Maßnahmen des Handlungsfelds Nachsorge (M20-M22) sind jedenfalls im Ereignisfall und unmittelbar 
danach durchzuführen. Deshalb sind keine Angaben zu „Status“ und „Statusentwicklung“ angeführt. Zur 
vollständigen Darstellung der Maßnahmen mit Bezug zum Hochwasserrisikomanagement wird daher über 
die Maßnahme und deren Beschreibung informiert. 

5.6.5.1 M20: SOFORTMASSNAHMEN UND INSTANDSETZUNG AN GEWÄSSERN UND 
SCHUTZBAUTEN UNMITTELBAR NACH DEM EREIGNIS DURCHFÜHREN 

KURZBESCHREIBUNG 

Organisatorische Vorkehrungen werden getroffen, Sofortmaßnahmen an den Gewässern und an 
Schutzbauten werden durchgeführt und Instandsetzungen vorbereitet. 

WIRKUNG 

Sofortmaßnahmen und Instandsetzung an Gewässern und Schutzbauten unmittelbar nach dem Ereignis sind 
notwendig, um z.B. örtliche Ufer- und Dammschäden abzusichern, Auflandungen zu räumen, den Fluss in 
das ursprüngliche Flussbett zurückzuführen, Rutschungen zu sanieren und Verklausungen zu beseitigen und 
somit die Funktionsfähigkeit der Gewässer und Schutzbauten wieder zu gewährleisten. 

GESETZGEBUNG 

Die rechtlichen Grundlagen für diese Sofortmaßnahmen finden sich im Bundes- und Landesrecht. 

Federführend bei dieser Maßnahme ist das Katastrophenhilferecht der Länder. Im Wasserrechtsgesetz 1959 
gibt es eine Regelung für Hilfeleistung in Notfällen, insbesondere für drohende Dammbrüche und 
Überschwemmungen. Das Wasserbautenförderungsgesetz 1985 gewährt für Sofortmaßnahmen wie z.B. die 
Räumung von Ablagerungen und die Behebung kleinerer Uferbrüche Mittel. 

FINANZIERUNG 

Sofortmaßnahmen an den Gewässern und an Schutzbauten sowie Instandsetzungen von Schutzbauten als 
Folge von Hochwasserereignissen werden von Bund und Land nach dem WBFG gefördert. 

HANDLUNGSBEDARF, STATUSENTWICKLUNG UND PRIORITÄT 

Im Ereignisfall und unmittelbar nach einem Ereignis ist die Maßnahme mit Priorität 1 umzusetzen. 
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5.6.5.2 M21: HOCHWASSERSCHÄDEN AN BAUWERKEN UND INFRASTRUKTUR 
BEURTEILEN, BESEITIGEN UND SCHADENSREGULIERUNG SICHER STELLEN 

KURZBESCHREIBUNG 

Die betroffenen Bauwerke werden auf Standsicherheit und Benutzbarkeit beurteilt. Gegebenenfalls werden 
die Bauwerke und die Infrastruktur (Verkehrswege, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) wieder 
hergestellt. Ablagerungen (Feststoffe, abgeschwemmte Objekte) werden geräumt und entsorgt. 
Teilschadensabgeltungen werden nach den länderspezifischen Kriterien für die Ausschüttung von Mitteln 
aus dem Katastrophenfonds durchgeführt. Es werden Voraussetzungen für die private Risikovorsorge 
(Versicherungsmodelle) entwickelt und umgesetzt. 

WIRKUNG 

Die Umsetzung der Maßnahme soll einerseits die Abwicklung von Ansuchen nach dem 
Katastrophenfondsgesetz und andererseits die Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an 
Gebäuden und Infrastruktur sicherstellen. Versicherungsmodelle und Versicherungsverträge könnten die 
Wirksamkeit erhöhen. 

GESETZGEBUNG  

Hier liegen Gesetzgebungsbefugnisse von Bund und Ländern vor. 

Im Wasserrechtsgesetz 1959 ist vorgesehen, dass die Wasserberechtigten – sofern keine rechtsgültigen 
Verpflichtungen anderer bestehen – ihre Wasserbenutzungsanlagen sowie sonstige Vorrichtungen in dem der 
Bewilligung entsprechenden Zustand zu erhalten haben. Die Beseitigung und Beurteilung der 
Hochwasserschäden ist einerseits im Katastrophenhilferecht und Baurecht der Länder geregelt, andererseits 
aber auch im Wehrgesetz und im Wasserrecht.  Die Schadensregulierung durch öffentliche Mittel beruht auf 
dem Katastrophenfondsgesetz 1996. Die Schadensregulierung durch private Risikovorsorge verweist auf 
privatrechtliche Versicherungsverträge, die das Versicherungsvertragsgesetz als Basis haben. 

FINANZIERUNG 

Die Aufwendungen zur Beseitigung außergewöhnlicher Schäden durch Hochwasser (und andere 
Naturgefahren) werden durch Bundesmittel nach dem Katastrophenfondsgesetz 1996 sowie durch 
Landesmittel nach Richtlinien der Länder teilweise entschädigt. 

HANDLUNGSBEDARF, STATUSENTWICKLUNG UND PRIORITÄT 

Unmittelbar nach einem Hochwasserereignis ist die Maßnahme mit Priorität 1 umzusetzen. 
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5.6.5.3 M22: EREIGNIS- UND SCHADENSDOKUMENTATION DURCHFÜHREN SOWIE 
EREIGNISSE ANALYSIEREN 

KURZBESCHREIBUNG 

Hochwasserereignisse werden (nach einheitlichen Standards) dokumentiert und hinsichtlich der Ursachen 
und Auswirkungen zeitnahe aufgearbeitet (Ereignisdokumentation), wobei auch durch Schutzmaßnahmen 
verhinderte Schäden aufgezeigt werden. 

WIRKUNG 

Durch die Dokumentation und Analyse vergangener Ereignisse können Schlüsse („lessons learnt“ aus 
Evaluierung und Manöverkritik) gezogen werden, die zur Schadensminderung zukünftiger Ereignisse 
beitragen. Die gesammelten Informationen, wie Bildflüge, können außerdem die Qualität von 
Modellrechnungen zur Maßnahmenplanung und zum vorausschauenden Hochwasserrisikomanagement 
steigern. 

GESETZGEBUNG 

Diese Maßnahme ist legistisch dem Bund zuzurechnen. 

Im Wasserrecht sind das Management von Hochwasserrisiken, die Verpflichtung zur Beschreibung 
vergangener Hochwasser und die Gewässeraufsicht geregelt. Schadenskommissionen, die auf 
Länderrichtlinien und auf dem Katastrophenfondsgesetz basieren, führen die Schadensdokumentation durch. 

FINANZIERUNG 

Die Durchführung von Ereignis- und Schadensdokumentationen wird als Maßnahme zur 
Hochwassernachsorge im Rahmen der Bundeswasserbauverwaltung und der 
Bundeswasserstraßenverwaltung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 WBFG (wasserwirtschaftliche Unterlagen) durch 
Bund und Länder finanziert. Im Bereich der Wildbach- und Lawinenverbauung werden sie von den 
Dienststellen durch bundeseigenes Personal durchgeführt. 

HANDLUNGSBEDARF, STATUSENTWICKLUNG UND PRIORITÄT 

Nach einem Hochwasserereignis ist die Maßnahme, im Gegensatz zu M20 und M21, die der unmittelbaren 
Abwehr von Gefahren dienen, mit Priorität 2 umzusetzen.  
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5.7 ZUSAMMENFASSUNG DES MASSNAHMENPROGRAMMS 

TABELLE 16: ZUSAMMENFASSUNG DES MASSNAHMENPROGRAMMS 

Maßnahme Rangfolge 

HANDLUNGSFELD VORSORGE  

M01: GEFAHRENZONENPLANUNGEN ERSTELLEN/AKTUALISIEREN Priorität 1 

M02: GEFAHRENZONENPLANUNGEN BERÜCKSICHTIGEN Priorität 1 

M03: EINZUGSGEBIETSBEZOGENE KONZEPTE UND PLANUNGEN ZUR 
VERBESSERUNG DES WASSER- U. FESTSTOFFHAUSHALTES ERSTELLEN Priorität 1 

M04: ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN ERSTELLEN UND / 
ODER BERÜCKSICHTIGEN Priorität 1 

M05: RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE UMSETZUNG UND ERHALTUNG 
VON SCHUTZMASSNAHMEN SCHAFFEN Priorität 3 

HANDLUNGSFELD SCHUTZ  

M06: FLÄCHEN IM EINZUGSGEBIET RETENTIONSWIRKSAM 
BEWIRTSCHAFTEN Priorität 2 

M07: ÜBERFLUTUNGSGEBIETE UND ABLAGERUNGSGEBIETE 
WIEDERHERSTELLEN Priorität 1 

M08a: SCHUTZ- UND REGULIERUNGS(WASSER)BAUTEN PLANEN UND 
ERRICHTEN: Hochwasser- und Feststoffrückhalteanlagen Priorität 2 

M08b: SCHUTZ- UND REGULIERUNGS(WASSER)BAUTEN PLANEN UND 
ERRICHTEN: lineare Schutzmaßnahme Priorität 3 

M08c: SCHUTZ- UND REGULIERUNGS(WASSER)BAUTEN PLANEN UND 
ERRICHTEN: sonstige Maßnahme Priorität 2 

M09: OBJEKTSCHUTZMASSNAHMEN UMSETZEN UND ADAPTIEREN Priorität 1 

M10: ABSIEDLUNG UND UMWIDMUNG PRÜFEN UND / ODER 
DURCHFÜHREN Priorität 3 

M11: GEWÄSSERAUFSICHT DURCHFÜHREN UND VERBESSERN Priorität 2 

M12: HOCHWASSERSCHUTZANLAGEN INSTAND HALTEN, BETREIBEN UND 
VERBESSERN, GEWÄSSERPFLEGE DURCHFÜHREN Priorität 1 

M13a: BETRIEBSVORSCHRIFTEN FÜR HOCHWASSERGEFÄHRDETE ODER 
HOCHWASSERBEEINFLUSSENDE ANLAGEN ERSTELLEN: Wasserkraftanlagen Priorität 1 
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6 EVALUIERUNG DES 
MASSNAHMENPROGRAMMS 

IM ZUGE DER ZYKLISCHEN UMSETZUNG der EU-Hochwasserrichtlinie mit Überprüfung 
und erforderlichenfalls Aktualisierung der drei Planungsschritte alle 6 Jahre soll eine Evaluierung des 
Maßnahmenprogramms sichergestellt werden. Dies dient in erster Linie dazu, Änderungen in den 
Datengrundlagen zu berücksichtigen und den jeweiligen aktuellen Status zum Hochwasserrisiko zu bewerten. 
Diese Bewertung soll Fehlentwicklungen (Erhöhung des Hochwasserrisikos) vorbeugen, der Steuerung 
zukünftiger Maßnahmensetzung dienen und das Risikobewusstsein schärfen.  

6.1 BESCHREIBUNG DER METHODE NACH DER DIE FORTSCHRITTE BEI DER 
UMSETZUNG ÜBERWACHT WERDEN 

Durch die regelmäßige Nachführung und Aktualisierung bestehender Planungsgrundlagen (wie 
Gefahrenzonenplanungen, Gefahrenzonenpläne, Abflussuntersuchungen, Gewässerentwicklungs- und 
Risikomanagementkonzepte, etc.) sowie im Rahmen von Maßnahmenrealisierungen kann zum Beispiel ein 
Vergleich mit den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten durchgeführt werden. Auf 
Grundlage der Veränderung in den Überflutungsflächen können darauf aufbauend Schlüsse über die 
Wirksamkeit bereits gesetzter oder geplanter Maßnahmen gezogen werden. Im Rahmen der Evaluierung des 
RMP 2015 sollen somit Aussagen getroffen werden, wie sich die Anzahl der potentiell betroffenen 
Bevölkerung, der potentiell betroffenen Landnutzungskategorien und Infrastrukturanlagen in 
Zusammenschau mit gesetzten Maßnahmen verändert haben. 

Daraus abgeleitet kann dann eine Aussage zur Kosten-Wirksamkeit der Maßnahmenplanung getroffen 
werden und entsprechende Adaptierungen im Rahmen des Maßnahmenprogramms RMP 2021 
vorgenommen werden. 

Neben der Entwicklung einer Methode wird im 1. Planungszyklus auch die Schaffung möglichst 
konsistenter Daten zu den umgesetzten Maßnahmen, u.a. als wesentliche Grundlage für die Evaluierung des 
Maßnahmenprogrammes, angestrebt werden.  

6.2 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG 

Über die Ergebnisse der Evaluierung des RMP 2015 wird im Rahmen der Erstellung des Entwurfs des RMP 
2021 ab 22.12.2020 informiert werden. 
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7 INFORMATION UND BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT 

DIE INFORMATION ZU DEN EINZELNEN UMSETZUNGSSCHRITTEN der 
Hochwasserrichtlinie passiert - gesetzlich in § 55m WRG 1959 geregelt - über das Wasser Informations 
System Austria (WISA, wisa.bmlfuw.gv.at). Ergänzend dazu werden unterschiedliche Instrumente der 
Öffentlichkeitsarbeit bedient (eine eingehende Beschreibung findet sich im Rahmen der Maßnahmen M14 
und M15). Neben den relevanten Planungsdokumenten der einzelnen Arbeitsschritte finden sich auf WISA 
auch Darstellungen der Ergebnisse mittels Web-GIS Viewer sowie zahlreiche Grundlagen- und 
Hintergrunddokumente.  

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Erstellung (Überprüfung und Aktualisierung ab 2020) 
des Hochwasserrisikomanagementplans wurde ebenso über WISA bzw. durch die Auflage beim 
Landeshauptmann jedes Landes gewährleistet. Die Möglichkeit zur Stellungnahme bestand innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten ab Veröffentlichung (21.01.2015).  

Stellungnahmen, Ergebnisse von grenzüberschreitenden Konsultationen sowie die Planungsgrundlagen 
einschließlich des Umweltberichtes wurden bei der Ausarbeitung und vor der Erlassung des Planes 
berücksichtigt. Eingegangene Stellungnahmen sowie eine Zusammenfassung hinsichtlich der 
Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen im Planungsdokument wurden im Internet 
veröffentlicht. 

Auf Antrag wurde Zugang zu jenen Hintergrunddokumenten und Hintergrundinformationen gewährt, die als 
Grundlage herangezogen wurden.  

Die aktive Einbeziehung aller interessierten Stellen bei der Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung des 
Nationalen Hochwasserrisikomanagementplans wurde mit der Vorgangsweise für den Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplan koordiniert.  
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8 KOORDINATION MIT DEN 
UMWELTZIELEN UND DEM NATIONALEN 
GEWÄSSERBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 

ARTIKEL 9 DER HWRL FORDERT die Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EC - 
Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik). Die Mitgliedstaaten haben angemessene Maßnahmen zu 
treffen, um die Anwendung der Hochwasserrichtlinie und die Anwendung der Wasserrahmenrichtlinie 
miteinander zu koordinieren, wobei sie den Schwerpunkt auf Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz 
und des Informationsaustauschs sowie zur Erzielung von Synergien und gemeinsamen Vorteilen im Hinblick 
auf die Umweltziele des Artikels 4 der WRRL zu legen haben. 

Im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie verpflichten sich die Mitgliedsstaaten dazu, ihre 
Gewässer nachhaltig zu bewirtschaften, zu schützen und zu verbessern. Das Ziel ist es, bis spätestens 2027 
einen guten ökologischen und chemischen Zustand für Flüsse und Seen, sowie einen guten chemischen und 
mengenmäßigen Zustand im Grundwasser zu erreichen.  

Dafür ist eine zielgerichtete und koordinierte Planung notwendig: Alle sechs Jahre werden 
Gewässerbewirtschaftungspläne erstellt, die neben den Zielen und Instrumenten des Umweltschutzes auch 
wirtschaftliche Aspekte der Wassernutzung betrachten. Im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) 
wird dargelegt, welche Belastungen und welchen Zustand die Gewässer aufweisen und wie ihr Zustand 
verbessert werden kann. Die Umsetzung beider Richtlinien (HWRL und WRRL) ist zeitlich aufeinander 
abgestimmt und harmonisiert. 

Wesentliche Aspekte des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans sind, wie beim RMP, die 
Maßnahmenprogramme. Sie geben Auskunft über die geplante Umsetzung, die stufenweise Zielerreichung 
sowie über den voraussichtlichen Kostenrahmen. Dabei gilt es, eine Balance zu finden zwischen den 
unterschiedlichen Interessen und Nutzungsansprüchen, die an das Wasser gestellt werden. Wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Belange sowie Aspekte der Sicherheit sollen behandelt werden. 




